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Der	Flüchtlingsrat	Mecklenburg-Vorpommern	e.V.	
bemüht	sich	um	Aktualität,	Korrektheit,	Vollstän-
digkeit	und	Qualität	der	Informationen.	Da	sich	
jedoch	laufende	Änderungen	in	der	sozialen	und	
rechtlichen	Lage	von	Flüchtlingen	ergeben,	ist	
eine	Überprüfung	der	Information	im	Rahmen	
von	Einzelfällen	erforderlich.	Der	Flüchtlingsrat	
Mecklenburg-Vorpommern e.V. kann keine 
Gewähr	übernehmen.	Haftungsansprüche	gegen	
den	Flüchtlingsrat	Mecklenburg-Vorpommern	e.V.,	
welche	sich	auf	Schäden	materieller	oder	ideeller	
Art	beziehen,	die	durch	die	Nutzung	dieser	Publi-
kation	verursacht	wurden,	sind	grundsätzlich	aus-
geschlossen,	sofern	seitens	des	Flüchtlingsrates	
Mecklenburg-Vorpommern	e.V.	kein	nachweislich	
vorsätzliches	oder	grob	fahrlässiges	Verschulden	
vorliegt.	Diese	Arbeitshilfe	ersetzt	nicht	eine	an-
waltliche	Beratung,	sondern	dient	der	Anleitung	
Ehrenamtlicher	und	der	Information	Interessierter	
im	Bereich	Flucht	und	Migration.

Haftung	für	Links
Unser	Angebot	enthält	Links	zu	externen	Websei-
ten	Dritter,	auf	deren	Inhalte	wir	keinen	Einfluss	
haben.	Deshalb	können	wir	für	diese	fremden	
Inhalte	auch	keine	Gewähr	übernehmen.	Für	die	
Inhalte	der	verlinkten	Seiten	ist	stets	der	jeweilige	
Anbieter	oder	Betreiber	der	Seiten	verantwortlich.	
Die	verlinkten	Seiten	wurden	zum	Zeitpunkt	der	
Verlinkung	auf	mögliche	Rechtsverstöße	über-
prüft.	Rechtswidrige	Inhalte	waren	zum	Zeitpunkt	
der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine	permanente	inhaltliche	Kontrolle	der	ver-
linkten	Seiten	ist	jedoch	ohne	konkrete	Anhalts-
punkte	einer	Rechtsverletzung	nicht	zumutbar.	
Bei	Bekanntwerden	von	Rechtsverletzungen	
werden	wir	derartige	Links	umgehend	entfernen.

Diese	Ausgabe	wird	gefördert	durch	PRO ASYL,	
Förderverein	PRO	ASYL	e.V.
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Liebe	Leser*innen,

in	diesem	Jahr	kommt	unsere	erste	Ausgabe	der	Human	Places	
erst	im	zweiten	Halbjahr.	Das	liegt	an	der	Veröffentlichung	unse-
res	Sonderheftes	im	ersten	Halbjahr,	auf	das	ich	hier	gerne	noch	
einmal	hinweisen	möchte.	Es	handelt	sich	um	den	Leitfaden	für	
Interessierte	und	Ehrenamtliche	in	der	Hilfe	für	Geflüchtete.	Wir	
haben	das	Heft,	weil	es	gut	ankam,	neu	aufgelegt	und	freuen	uns	
über Bestellungen. 
Das	aktuelle	Heft	hatten	wir	schon	zum	Jahreswechsel	unter	den	
Schwerpunkt	„Unterbringung	in	Mecklenburg-Vorpommern“	ge-
stellt,	weil	wir	 besonders	 enttäuscht	waren,	 dass	 es	 im	Koaliti-
onsvertrag	der	neuen	Landesregierung	keinen	einzigen	Hinweis	
auf	eine	Verbesserung	der	Unterbringungssituation	Asylsuchen-
der	gibt.	Diese	wurde	noch	vor	der	Wahl	durch	ein	Papier	von	33	
Organisationen	und	Institutionen	gefordert.	DIE	LINKE	versprach	
damals	deren	Umsetzung	und	die	SPD	wollte	das	prüfen.	Für	die	
Unterbringung	ist	das	Land	zuständig;	wir	berichten	über	Zustände.
Wir	 haben	 das	 Positionspapier	 nun	 erneut	 veröffentlicht	 und	
bringen	es	damit	wieder	in	die	Debatte.	Das	ist	wohl	notwendig,	
denn	nach	dem	Angriff	Putins	auf	die	Ukraine	hat	sich	der	Fokus	
der	 Flüchtlingsarbeit	 offensichtlich	 verschoben.	 Die	 Versorgung	
und	Unterbringung	aller	anderen	mit	anderen	Staatsangehörig-
keiten	geriet	aus	dem	Blickfeld.	Ukrainische	Staatsbürger*innen	
stellen	normalerweise	keinen	Asylantrag	und	werden	auch	nicht	
so	untergebracht	wie	Asylsuchende	und	Geduldete.	Das	ist	groß-
artig,	sollte	aber	für	alle gelten.
Diese	 Ausgabe	 enthält	 in	 gewohnter	 Weise	 auch	 Berichte	 aus	
dem	Team	der	Geschäftsstelle	und	aus	Projekten.	Wir	sind	etwas	
gewachsen	und	haben	einige	neue	Kolleginnen.	Sabine	Ziesemer	
macht	nun	 im	WIR-Projekt	NAF4work	 für	mich	weiter	und	bie-
tet	Seminare	an.	Ich	trete	kürzer,	engagiere	mich	aber	weiter	in	
der	Öffentlichkeitsarbeit	des	Vereins.	Neu	bei	uns	sind	aber	auch	
Franka	Stemme	im	Beratungsprojekt,	Antonina	Solovei	im	Ukra-
ine-Projekt	und	Elke	Wehrspaun,	die	im	Projekt	„IQ	–	Regionales	
Fachkräftenetzwerk	/	Arbeitgeber-Hotline“	ans	Telefon	geht.	Alle	
Neuen	stellen	sich	auf	den	folgenden	Seiten	vor.
Schließlich	runden	wir	das	Heft	mit	einem	Ausblick	auf	eine	zu-
künftig	neue	Bleiberechtsregelung	ab	und	 stellen	die	 Frage,	ob	
das	 so	 genannte	 Chancen-Aufenthaltsrecht	 wirklich	 eine	 echte	
Chance	sein	wird.
Wie	 immer	wünschen	wir	viel	Spaß	bei	der	Lektüre	und	freuen	
uns,	wenn	das	Heft	Nutzen	im	Alltag	in	Beratung,	Behörden	und	
für	die	Geflüchteten	bringt,	sowie	über	kritische	und	anerkennen-
de Rückmeldungen.

 
Ulrike	Seemann-Katz

EDITORIAL

Heft	01/22 Editorial

Ulrike	Seemann-Katz	I	Flüchtlingsrat	M-V	e.V.



4 5

Verstärkung	in	der	Geschäftsstelle	–	unsere	neuen	Kolleginnen Heft	01/22

VERSTÄRKUNG	IN	DER	GESCHÄFTSSTELLE	–	
UNSERE NEUEN KOLLEGINNEN

ANTONINA SOLOVEI 

Mein	Name	ist	Antonina	Solovei	und	ich	arbeite	seit	
Mai	 2022	 beim	 Flüchtlingsrat.	 Hier	 bin	 ich	 für	 das	

Mein	 Name	 ist	 Sabine	 Ziesemer.	 Ich	 bin	 seit	 dem	
01.04.2022	eines	der	neuen	Gesichter	beim	Flücht-
lingsrat.	 Ich	 arbeite	 im	WIR-Projekt	 NAF4work	 und	
gebe	regelmäßig	Seminare.	Die	Seminare	richten	sich	
an	jedermann	-	an	Menschen,	die	in	ihrer	haupt-	oder	
ehrenamtlichen	Arbeit	Migrant*innen	und	Geflüchte-
te	betreuen,	beraten	oder	begleiten,	an	Mitarbeiten-
de	von	Jugend-	oder	Sozialämtern,	an	Ausländerbe-
hörden,	 Integrationsbeauftragte,	 an	Menschen,	 die	
politisch	tätig	sind,	sowie	an	alle	Interessierten.	Den	
Schwerpunkt	der	Seminare	bildet	dabei	der	Zugang	
der	Flüchtlinge	und	Migrant*innen	zum	Arbeitsmarkt.	
Bevor	ich	meine	Tätigkeit	beim	Flüchtlingsrat	aufge-
nommen	habe,	habe	ich	über	15	Jahre	als	selbstän-
dige	 Rechtsanwältin	 gearbeitet.	 Mein	 Tätigkeits-
schwerpunkt	war	von	Anbeginn	das	Migrationsrecht.	
Im	Laufe	meiner	beruflichen	Tätigkeit	habe	ich	so	gut	
wie	jede	Facette	des	Migrationsrechtes	kennenlernen	
dürfen	und	müssen.	Es	waren	aufregende,	lehrreiche,	
aber	auch	aufreibende	Jahre,	die	mir	verdeutlicht	ha-
ben,	wie	wichtig	es	ist,	sich	für	Menschen	mit	Migra-
tionshintergrund	einzusetzen.		Durch	meine	Tätigkeit	
beim	Flüchtlingsrat	kann	 ich	mich	weiterhin	 für	Ge-
flüchtete	und	Migrant*innen	engagieren	und	ihnen,	
aber	auch	ihren	Unterstützer*innen	zur	Seite	stehen.	

Meine	Tätigkeit	gibt	mir	darüber	hinaus	die	Möglich-
keit,	Institutionen	und	Behörden	durch	Seminare	im	
Bereich	des	Migrationsrechtes	-		insbesondere	im	Be-
reich	der	Erwerbsmigration	-	zu	schulen	und	sie	auch	
ein	stückweit	für	die	Situation	von	Geflüchteten	und	
Migrant*innen	zu	sensibilisieren.
Wenn	 Sie	 Interesse	 an	 einer	 Schulung	 oder	 einem	
Seminar	haben,	können	Sie	mich	wie	folgt	erreichen:
Sabine	Ziesemer
WIR-Projekt	NAF4work,	Seminare
Telefon:		0385	–	581	57	90
Email:	seminare@fluechtlingsrat-mv.de

SABINE ZIESEMER

Projekt	 Ukraine	 zuständig	 und	 helfe	 den	 Bürgern	
meines	 Heimatlandes,	 sich	 in	 Deutschland	 sicher	
und	wohl	zu	fühlen.	Es	war	ein	glücklicher	Zufall,	dass	
ich	die	Gelegenheit	hatte,	in	einem	so	tollen	Team	zu	
arbeiten,	denn	beim	Flüchtlingsrat	geht	es	nicht	nur	
um	einen	Arbeitsplatz,	sondern	um	Menschen.	Wie	
andere	 Kriegsflüchtlinge	 bin	 auch	 ich	 erst	 vor	 kur-
zem	 nach	 Deutschland	 gekommen	 und	 wollte	 den	
Ukrainer*innen auf jede erdenkliche Weise helfen. 
Meine	Kollegen	haben	mir	geholfen,	das	System	des	
Lebens	in	Deutschland	zu	verstehen,	und	so	war	es	
leichter	zu	lernen	als	erwartet.	
Meine	 Aufgabe	 ist	 es,	 mit	 den	Menschen	 zu	 spre-
chen,	ihre	Fragen	zu	beantworten	und	ein	Bindeglied	
zwischen	den	Menschen	in	Deutschland	und	der	Uk-
raine	zu	sein.	Ich	fühle	mich	geehrt,	an	all	dem	teil-
haben	zu	dürfen.
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Mein Name ist Elke Wehrspaun und ich arbeite seit 
dem	1.	April	2022	beim	Flüchtlingsrat	Mecklenburg-
Vorpommern	 e.V.	 Ich	 bin	 Mitarbeiterin	 im	 IQ	 Teil-
projekt	 Regionales	 Fachkräftenetzwerk	 /	 Arbeitge-
ber-	Hotline	und	damit	jetzt	Teil	des	Flüchtlingsrates	
M-V.	 Ich	berate	mit	meiner	Projektleiterin	Ute	Neu-
mann	 die	 Unternehmer*innen,	 Arbeitgeber*innen,	
Personaler*innen	 und	 andere	 Ratsuchende,	 die	 in	
ihren	 Unternehmen	 Geflüchtete	 oder	 Menschen	
mit	 Einwanderungsgeschichte	 einstellen	 möchten.	
Damit	diese	Arbeitgeber	ein	eventuell	notwendiges	
Praktikum	oder	Praxisnachweise,	eine	Einstiegsqua-
lifizierung,	 eine	Ausbildung	oder	Arbeit	bieten	kön-
nen,	 müssen	 vorhandene	 Gesetze	 und	 Verordnun-
gen	beachtet	werden.	Unser	Projekt	bietet	hier	sehr	
individuelle	 Unterstützung	 bezüglich	 der	 Einwan-

derungsbedingungen	 nach	 dem	 Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz	und	berät	bei	Einstellung	der	Arbeit-
nehmer	zu	Fragen	des	Asyl-	und	Aufenthaltsgesetzes.	
Da	 der	 Fachkräftemangel	 gerade	 auch	 in	 unserem	
Bundesland	sehr	groß	 ist,	hoffe	ich	hier	mit	meiner	
Arbeit	einige	Lücken	schließen	zu	können.	
Ich	bin	Handwerksmeisterin	und	war	viele	Jahre	als	
Ausbilderin	und	Dozentin	bei	der	Handwerkskammer	
Schwerin	und	 anderen	Bildungsträgern	 in	M-V	und	
Schleswig-Holstein	in	vielen	unterschiedlichen	Berei-
chen	tätig	und	engagiere	mich	bis	heute	ehrenamt-
lich	in	einem	Prüfungsausschuss.		Im	IQ	Landesnetz-
werk	M-V	(Integration	durch	Qualifizierung)	habe	ich	
bereits	 zehn	 Jahre	 als	 Beraterin,	 Verwaltungsmitar-
beiterin	und	Sozialpädagogin	 in	der	Anerkennungs-	
und	Qualifizierungsberatung	bei	der	VSP	gGmbH	 in	
Schwerin	gearbeitet.	

Ich	freue	mich	sehr	auf	die	weitere	gute	Zusammenar-
beit	mit	allen	Mitarbeiter*innen	des	IQ	Netzwerkes,	mit	
meinen	neuen	Kolleg*innen	beim	Flüchtlingsrat	M-V,	
meinen	 alten	 und	 neuen	 Netzwerkpartner*innen,	
den	 Ratsuchenden	 und	 Akteur*innen	 des	 Arbeits-
marktes.	Und	 ich	habe	bereits	 jetzt	 schon	ein	 sehr	
kollegiales,	 konstruktives	und	 zielführendes	Mitein-
ander	im	Team	kennen-	und	schätzen	gelernt.	

Bei	 Beratungsbedarf	wenden	 Sie	 sich	 gerne	 an	 die	
Ansprechpartnerinnen	in	unserem	Projekt
Regionales	Fachkräftenetzwerk/Arbeitgeber-Hotline
 
Ute	Neumann	(Projektleiterin)
Elke	Wehrspaun	(Projektmitarbeiterin)
Tel.:	0385-55575140
E-Mail:	iq@fluechtlingsrat-mv.de

ELKE WEHRSPAUN 
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Geflüchtete,	 die	 sich	 in	 Deutschland	 als	 Schutzsu-
chende	 melden,	 werden	 zur	 nächsten	 Außenstel-
le	 des	 Bundesamtes	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge	
(BAMF)	 im	 jeweiligen	 Bundesland	 geschickt.	 Das	
BAMF	 hat	 seinen	 Hauptsitz	 in	 Nürnberg	 und	 in	 je-
dem	 Bundesland	 mindestens	 eine	 Außenstelle	 mit	
einer	 Aufnahmestelle	 für	 geflüchtete	 Menschen.	
Anschließend	 wird	 durch	 das	 digitale	 Programm	
EASY	 („Erstverteilung	 der	 Asylbegehrenden“)	 nach	
dem	sog.	„Königsteiner	Schlüssel“	prozentual	auf	die	
Bundesländer	 verteilt.	 Entsprechend	 der	 Bevölke-
rungsentwicklung	 ändern	 sich	 bisweilen	 die	 Vertei-
lungsquoten,	weshalb	diese	 jedes	Jahr	neu	von	der	
Bund-Länder-Kommission	 berechnet	 werden.	 Ein	
weiteres	Kriterium	 ist	 außerdem	das	Herkunftsland	
der	 neu	 eingereisten	 Person,	 da	 die	 Außenstellen	
des	BAMF,	welche	für	die	Durchführung	der	Asylver-
fahren	zuständig	sind,	 in	den	Bundesländern	unter-
schiedliche	Zuständigkeiten	haben.	

Die	Außenstelle	des	BAMF	in	Mecklenburg-Vorpom-
mern,	mit	Sitz	im	gleichen	Gebäude	wie	das	„Landes-
amt	für	Ausländerangelegenheiten	(AMF)“,	befindet	
sich	mit	zwei	Standorten	sowohl	in	Nostorf-Horst	als	
auch	in	Schwerin,	im	Ortsteil	Stern-Buchholz.	Die	Be-
hörde	 ist	derzeit	 für	die	Anhörungen	von	Schutzsu-
chenden	aus	folgenden	Herkunftsländern	zuständig:	
Afghanistan,	 Albanien,	 Armenien,	 Algerien,	 Benin,	
Eritrea,	 Georgien,	 Ghana,	 Honduras,	 Irak,	 Iran,	 Jor-
danien,	 Marokko,	 Mauretanien,	 Mexico,	 Russische	
Föderation,	 Senegal,	 Sierra	 Leone,	 Somalia,	 Syrien,	
Tadschikistan,	Tunesien,	Thailand,	Ukraine,	mehrere	
Personen	 ungeklärter	Herkunft	und	 für	 staatenlose	

RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER UNTERBRINGUNG 
GEFLÜCHTETER	IN	MECKLENBURG-VORPOMMERN	

Menschen.	Diese	Liste	wird	jeweils	nach	Anzahl	der	
Antragstellenden	 aus	 den	 jeweiligen	 Herkunftslän-
dern	geändert.	Die	Zuständigkeit	 für	Herkunftsstaa-
ten	 kann	 sich	 jederzeit	 (geringfügig)	 ändern:	 Kom-
men	 aus	 einem	 Herkunftsland	 mehr	 Geflüchtete,	
werden	ein	oder	zwei	Außenstellen	des	Bundesam-
tes	zusätzlich	zuständig.	Für	die	zehn	häufigsten	Her-
kunftsländer	sind	alle	gleichermaßen	zuständig.
So	 soll	 sichergestellt	 werden,	 dass	 ein	 Bundesland	
entsprechend	 seiner	 Kapazitäten	 Geflüchtete	 auf-
nimmt.	 Die	 Verteilungsquote	 für	Mecklenburg-Vor-
pommern	 betrug	 bisher	 immer	 ca.	 2%.	 In	 der	 Pra-
xis	 würde	 das	 bedeuten:	 2019	 kamen	 ca.	 166.000	
geflüchtete	Menschen	 in	 Deutschland	 an,	 weshalb	
ungefähr	3.320	Asylantragstellende	in	Mecklenburg-
Vorpommern	aufgenommen	wurden.
Für	 die	 Erstaufnahme	 geflüchteter	 Menschen	 ste-
hen	 in	M-V	 insgesamt	 1.640	 Plätze	 zur	 Verfügung.	
Nach	Angaben	des	AMF	wurden	im	Jahr	2019	2.404	
Asylbewerber*innen	 aufgenommen.	 Die	 Haupther-
kunftsländer	waren	hierbei	Syrien	(21,61%),	die	Uk-
raine	(9,73%),	Afghanistan	(9,48%),	Iran	(9,07%),	Irak	
(7,34%)	und	die	Türkei	(5,81%).	1

Verteilungsquoten "Königssteiner Schlüssel", BAMF,  2021.

Foto: LAiV M-V.

1		 Amt	für	Migration	und	Flüchtlingsangelegenheiten.	(2019).	Jahresbericht	2019.	Landesamt	für	innere	Verwaltung	Mecklenburg-		
	 Vorpommern.	https://www.laiv-mv.de/serviceassistent/download?id=1635624.	08.08.2021.
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Die	Erstaufnahmeeinrichtung	in	
Mecklenburg-Vorpommern
Die	Außenstelle	des	BAMF	in	Stern-Buchholz	ist	seit	
2015	 funktionsgleich	 zu	 einem	 „AnkER-Zentrum“.	
Dies	 bedeutet,	 dass	 dort	 die	 besonders	 schnellen	
Verfahren	durchgeführt	werden.	Hier	finden	sowohl	
Anhörungen	statt	und	es	werden	auch	erste	Integra-
tionsschritte	für	Menschen	mit	guter	Bleibeperspek-
tive	 eingeleitet.	 Im	 Gegensatz	 zu	 vollumfänglichen	
„AnkER-Zentren“	gibt	es	hier	allerdings	keine	Verwal-
tungsgerichtsbarkeit.

Was	bedeutet	eigentlich	Ankunfts-	bzw.	
„AnkER-Zentrum“?	
Neben den ursprünglichen Erstaufnahmeeinrichtun-
gen	gibt	es	seit	dem	Inkrafttreten	des	Asylpakets	II	am	
17.03.2016	 auch	 sog.	 Ankunftszentren. Ein solches 
ist	die	Außenstelle	in	Stern	Buchholz.	Ankunftszent-
ren	beinhalten	jegliche	"Ablaufstationen".	Hier	wird	
also	 registriert,	 eine	 gesundheitliche	 Untersuchung	
durchgeführt,	der	Asylantrag	gestellt,	angehört	und	
auch entschieden. 
„Mit den neuen Ankunfts-, Entscheidungs- und 
Rückkehr-Einrichtungen (AnkER-Einrichtungen) als 
moderne	 Dienstleistungseinrichtungen	 wurde	 die	
Grundidee	 der	 Ankunftszentren	 weiterentwickelt.	
Das	 zentrale	 Element	 des	 AnkER-Konzepts	 ist	 die	
Bündelung	 aller	 Funktionen	 und	 Zuständigkeiten:	
von	 Ankunft	 über	 Asylantragstellung	 und	 Entschei-
dung	bis	zur	kommunalen	Verteilung,	ersten	integra-
tionsvorbereitenden	Maßnahmen	bzw.	der	Rückkehr	
von	Asylantragstellenden.	Alle	direkt	am	Asylprozess	
beteiligten	 Akteure	 sind	 vor	 Ort	 in	 den	 AnkER-Ein-
richtungen	vertreten.	Dies	sind	in	der	Regel	die	Auf-
nahmeeinrichtungen	des	Landes,	das	Bundesamt	für	
Migration	 und	 Flüchtlinge,	 die	 Ausländerbehörden,	
Verwaltungsgerichte,	Jugendämter	und	die	Bundes-
agentur	 für	Arbeit.	 Für	die	Ausgestaltung	der	Zent-
ren	wird	dabei	kein	starres	Konzept	vorgegeben	–	die	
Länder	können	hier	die	Schwerpunkte	setzen,	die	ih-
nen	besonders	wichtig	sind.“2

Für	 Menschen	 mit	 guter	 Bleibeperspektive	 gibt	 es	
hier	schon	eine	Beratung	zu	Integrationskursen	und	
Arbeitsmarktzugang.	Im	optimalen	Fall	sollen	deren	
Verfahren	 hier	 nur	 48	 Stunden	dauern.	Der	 bittere	
Beigeschmack	ist,	dass	dies	auch	für	Menschen	aus	
„sicheren“	 Herkunftsländern	 gilt,	 die	 damit	 kaum	
Chancen	haben,	sich	im	Vorfeld	rechtlich	beraten	zu	
lassen.

Wenn	Asylsuchende	sich	nun	bei	einer	Behörde	mel-
den,	 werden	 sie	 auf	 allen	 Ebenen	 „verteilt“,	 ohne	
dass	sie	selbst	viel	Einfluss	darauf	haben.	Sie	erhal-
ten	eine	Zuweisung,	die	sie	gesetzlich	verpflichtet,	an	
einem	bestimmten	Ort	 in	einer	 festgelegten	Unter-
kunft	 zu	wohnen.	 Zunächst	 besteht	 die	 gesetzliche	
Pflicht,	 bis	 zu	 sechs	Monaten	 in	 einer	 „Erstaufnah-
meeinrichtung	(EAE)“	zu	wohnen.	Jedes	Bundesland	
muss	 eine	 EAE	 zur	 Unterbringung	 von	 mindestens	
500	Menschen	einrichten.	Darüber,	welches	Bundes-
land	die	asylsuchende	Person	aufnimmt,	entscheidet	
das	Computerprogramm	des	BAMF	„EASY“.	

Auf	dem	Gelände	der	EAE	in	Nostorf-Horst	befinden	sich:
•	Landesamt	für	Innere	Verwaltung	(LAiV)	-	zustän-
dig	für	die	Aufnahme	und	Unterbringung	sowie	alle	
ausländerrechtlichen	und	sozialrechtlichen	Fragen
•	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	(BAMF) - 
zuständig	für	das	Asylverfahren
•	MV Malteser gGmbH -	im	Auftrag	des	Landesam-
tes	 zuständig	 für	 das	 „Betreiben	 der	 Unterkunft“,	
also	 Zimmerverteilung,	 Ausgabe	 von	 Wäsche	 und	
Kleidung,	 Verwaltung	 der	Waschmaschinen,	 Essen,	
Angebote	 für	 die	 Freizeitgestaltung,	 auch	 soziale	
Beratung	(keine	Asylverfahrensberatung),	Anwesen-
heitskontrolle
•	Ärztlicher	 Dienst,	 der	 zuständig	 für	 die	 vorge-
schriebene	 Eingangsuntersuchung	 (z.	 B.	 Früherken-
nung	 ansteckender	 Krankheiten)	 und	 die	 ärztliche	
Versorgung der untergebrachten Flüchtlinge nach 
Maßgabe	 des	 Asylbewerberleistungsgesetzes,	 aber	
auch	für	die	„Flugtauglichkeitsuntersuchung“	vor	ei-
ner	Abschiebung	ist
•	Eine	 Cateringfirma,	 die	 regelmäßig	 durch	 Aus-
schreibungsverfahren	ausgewählt	wird,	ist	zuständig	
für	die	Essensversorgung	der	Bewohner*innen.	Hier	
wird	auch	auf	religionsbedingte	Besonderheiten	und	
auf	spezielle	Belange,	wie	dem	Bedarf	nach	Diätkost,	
Rücksicht genommen.
•	Der	 „Flüchtlingsrat	 Mecklenburg-Vorpommern“	
führt	 regelmäßig	 Asylverfahrensberatung	 vor	 dem	
Gelände	 in	 Nostorf-Horst	 und	 auf	 dem	 Gelände	 in	
Stern-Buchholz	durch.	Die	genauen	Termine	können	
telefonisch	unter	0385	5815790	erfragt	werden	oder	
sind	auf	www.fluechtlingsrat-mv.de	zu	finden.

Diese	Wohnverpflichtung,	in	einer	EAE	zu	leben,	en-
det	 nur	 vorzeitig,	 wenn	 der	 Asylantrag	 anerkannt	
wird	 oder	 ein	 Aufenthaltsrecht	 aus	 einem	anderen	
Grund	(z.	B.	Heirat)	erreicht	wird.	

2		 BAMF	(2021):	Ankunftszentren	und	AnkER-Einrichtungen.	https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/Ankunftszen-	
	 tren/ankunftszentren-node.html.	08.09.2021.
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Darüber	hinaus	soll	die	Unterbringung	während	des	
Ablaufs	des	Asylverfahrens	i.d.R.	in	einer	kommuna-
len	„Gemeinschaftsunterkunft	(GU)“,	und	eben	nicht	
in	 einer	 EAE,	 erfolgen.	 Diese	 befinden	 sich	 in	 den	
verschiedenen	 Landkreisen	 des	 Bundeslandes.	 Die	
Weiterverteilung	auf	die	Kreise	erfolgt	nach	der	„Zu-
wanderungszuständigkeitslandesverordnung	-	ZuwZ-
LVO	M-V“.	
Über	den	Zeitpunkt	entscheidet	allerdings	das	„Lan-
desamt	für	Innere	Verwaltung	(LAiV)",	dem	das	AMF	
zugeordnet	ist.	Ausnahmen	bei	der	Weiterverteilung	
bilden	laut	Angaben	des	AMF	schutzsuchende	Men-
schen	aus	 „sicheren	Herkunftsstaaten“,	Geflüchtete	
mit	 einer	 Überstellung	 nach	 dem	Dublin	 II-Abkom-
men	 sowie	 ausreisepflichtige	 Ausländer*innen,	 de-
ren	Asylgesuch	abgelehnt	wurde.	Diese	sollen	bis	zu	
ihrer	 Ausreise	 in	 der	 EAE	 verbleiben,	was	 über	 ein	
Jahr andauern kann.
Im	 Jahr	 2019	 gab	es	 in	 den	 sechs	 Landkreisen	und	
zwei	kreisfreien	Städten	Mecklenburg-Vorpommerns	
31	 anerkannte	 Gemeinschaftsunterkünfte,	 von	 de-
nen	 jedoch	 bis	 zum	 Ende	 des	 Jahres	 2021	 14	 ge-
schlossen	werden	sollten.	Auf	die	GUs	wurden	2019	
1.277	Asylbewerber*innen	weiter	verteilt.3	Die	GUs	
variieren	stark	in	 ihrer	Größe,	die	kleinsten	sind	für	
nicht	einmal	50	Menschen	ausgerichtet,	größere	für	
über	600	Personen.

Die	Umverteilung	Geflüchteter	 auf	 andere	
Unterkünfte
Ziel	 des	 ursprünglich	 dreimonatigen	 Aufenthalts	 in	
einer	Erstaufnahmeeinrichtung	war,	dass	zumindest	
die	 Anhörung	 im	 Asylverfahren	 noch	 während	 des	
Aufenthalts	 in	 der	 EAE	 erfolgt.	 In	 der	 Regel	 dauert	
ein	 Asylverfahren	 jedoch	 länger,	 sodass	 die	 Men-
schen	vor	Entscheidung	noch	auf	die	Kommunen	in	

Gemeinschaftsunterkünfte	 oder	 vom	 Landkreis	 an-
gemietete	Wohnungen	verteilt	werden.
Seit	dem	1.11.2015	gilt,	dass	der	Aufenthalt	in	einer	
Erstaufnahmeeinrichtung	 bzw.	 ihren	 Außenstellen	
bis	zu	sechs	Monaten	dauern	kann.	Schutzsuchende	
aus	 sog.	 „sicheren	 Herkunftsländern“	 oder	 solche	
Menschen,	 bei	 denen	 die	 Behörden	 Identitätstäu-
schung	 vermuten,	 können	 sogar	 verpflichtet	 wer-
den,	bis	zum	Abschluss	des	Asylverfahrens	bzw.	ihrer	
Ausreise	in	"besonderen		Aufnahmezentren"	zu	ver-
bleiben.	Sie	werden	also	unabhängig	von	der	Dauer	
ihres	Asylverfahrens	nicht	mehr	auf	die	Kommunen	
verteilt.	 Dabei	 gehen	wichtige	 Integrationsmöglich-
keiten	verloren.	Sofern	die	Menschen	auf	die	Land-
kreise	verteilt	werden,	erfolgt	dies	nach	der	bereits	
erwähnten	 „Zuwanderungszuständigkeitslandesver-
ordnung	 -	 ZuwZLVO	 M-V“.	 Demnach	 nehmen	 die	
Landkreise	und	kreisfreien	Städte	prozentual	Asylsu-
chende	nach	diesem	Schlüssel	auf.
Geflüchtete	haben	nur	das	Recht,	an	einen	bestimmten	
Ort	verteilt	zu	werden,	wenn	dort	Ehepartner*innen	
oder	-	bei	minderjährigen	Kindern	-	die	Eltern	oder	ein	
Elternteil	wohnen.	Ansonsten	kann	das	LAIV	Wünsche	
berücksichtigen,	 muss	 dies	 aber	 nicht.	 Ein	 solcher	
Antrag	"auf	Umverteilung"	kann	allerdings	beim	LAIV	
gestellt	werden	(die	Adresse	befindet	sich	auf	der	letz-
ten	Seite	dieser	Broschüre).	Diesbezügliche	Probleme	
sind	regelmäßig	Thema	der	Unterstützungsarbeit	von	
Beratungsstellen	und	Initiativen	vor	Ort.
Die	Kreise	bringen	die	Geflüchteten	nach	einer	Um-
verteilung	 selbst	 unter	oder	 verteilen	 sie	 an	Ämter	
oder	Gemeinden	weiter.	Die	Landkreise	und	die	kreis-
freien	 Städte	 sind	 gehalten,	 stets	 genügend	 freien	
Wohnraum	 vorzuhalten,	 damit	 die	Weiterverteilung	
reibungslos	ablaufen	kann.	Dabei	ist	das	Verhalten	der	
Landkreise	 sehr	 unterschiedlich,	 was	 die	 Akzeptanz	
von	Angeboten	privaten	Wohnraums	angeht.
Auch	 auf	 diese	 Verteilung,	 also	 auf	 die	 einzelnen	
Kreise	 und	 Kommunen,	 haben	 die	 geflüchteten	
Menschen	kaum	einen	Einfluss.	Wer	in	einer	GU	un-
tergebracht	 ist,	 kann	beantragen,	 in	eine	Wohnung	
umziehen	 zu	dürfen.	 Einen	Anspruch	darauf	haben	
jedoch	nur	diejenigen,	die	durch	ein	ärztliches	Gut-
achten	 oder	 Ähnliches	 beweisen	 können,	 dass	 sie	
nicht	 in	 der	 GU	 bleiben	 können.	 Solche	 Gutachten	
werden	häufig	durch	ein	zweites	Gutachten	vom	Ge-
sundheitsamt/Amtsärzt*in	überprüft.	Die	Praxis	der	
Verwaltungen,	Geflüchteten	den	Umzug	in	Wohnun-
gen	 zu	gestatten,	 ist	 in	den	Kreisen	und	kreisfreien	
Städten	sehr	unterschiedlich.

  2015 2016

 HRO 6,37% 12,99%
 SN 2,87% 5,26%
 LUP 9,96% 12,81%
 LRO 16,57% 13,44%
 MSE 20,65% 16,76%
 NWM 7,29% 9,91%
 VG 18,74% 15,21%
 VR 17,55% 14,25%

Tabelle 1: Weiterverteilung auf die Landkreise nach der "ZuwZLVO M-V"

3		 LT-Drucks.	7/2921,	S.	3.
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Das	 Land	 Mecklenburg-Vorpommern	 erstattet	 den	
Kommunen	 die	 Kosten	 für	 die	Unterbringung.	 Dies	
ist	 im	„Flüchtlingsaufnahmegesetz	 (FlAG)“	geregelt.	
Die	Höhe	richtet	sich	je	nachdem,	was	"notwendig"	
ist.	Zwar	wird	grundsätzlich	auch	die	dezentrale	Un-
terbringung	erstattet.	Die	einzelnen	Entscheidungen	
sehen	hier	aber	sehr	unterschiedlich	aus.	Umziehen	
dürfen	 Asylbewerber*innen	 nur	 mit	 Erlaubnis	 der	
Behörden	und	ggf.	nur	innerhalb	des	zugewiesenen	
Wohnortes.	 Ein	 möglicher	 Grund	 für	 die	 Erlaubnis	
einer	Ausnahme,	könnte	das	Antreten	einer	Arbeits-
stelle	in	einer	anderen	Kommune	sein.

Rechtliche	Anforderungen	an	Gemein- 
schaftsunterkünfte
Neben	dem	Wohnort	wird	auch	die	Art	der	Unterbrin-
gung	 Geflüchteten	 ohne	 eigenes	 Mitspracherecht	
zugewiesen.	Das	 Leben	 in	einer	GU	 führt	häufig	 zu	
einer	Reihe	von	Problemen.4 In	GUs	sind	Privatsphä-
re	 oder	 Rückzugsmöglichkeiten	 selten	 bzw.	 ausge-
schlossen.	In	Mecklenburg-Vorpommern	gibt	es	eine	
Richtlinie	 für	 die	 einzuhaltenden	 Standards	 einer	
GU,	die	 „Mindestanforderungen	an	Art,	Größe	und	
Ausstattung	 von	 Gemeinschaftsunterkünften	 (Ge-
meinschaftsunterkunftsverordnung	 -	 GUVO	 M-V)“.	
Hiernach	sind	die	GUs	menschenwürdig	zu	gestalten,	
wobei	einem	jedem	Menschen	gerade	einmal	6	qm	
Wohnfläche	zur	Verfügung	gestellt	werden	müssen.	
Zudem	gilt	die	GU-VO	nur	für	die	kommunale	Unter-
bringung	und	nicht	 für	die	EAEs	und	die	 Landesge-
meinschaftsunterkünfte.	5
Die	Menschen	werden	nach	Geschlechtern	getrennt	
untergebracht.	 Soweit	 es	möglich	 ist,	 sollen	 Natio-
nalitäten,	Religion	und	Alter	berücksichtigt	werden.	

Familien	 werden	 gemeinsam	 untergebracht.	 Die	
Menschen	 haben	 mindestens	 Anspruch	 auf	 einen	
separaten	 Schlafplatz,	 einen	 Tischteil	 mit	 Sitzplatz-
gelegenheit,	 einen	 abschließbaren	 Schrank,	 auf	 die	
notwendige	 (wenn	 auch	 nur	 leihweise)	 Grundaus-
stattung	mit	 Küchenutensilien,	Mülleimer	 und	 not-
wendigen	Reinigungsgegenständen.
Abgeschottet	von	der	Gesellschaft,	räumlich	sehr	be-
engt	und	oft	ohne	jegliche	Aufgabe	müssen	Geflüch-
tete	einen	tristen	Alltag	leben.	Deshalb	werden	viele	
psychisch	und	physisch	krank	oder	können	von	mit-
gebrachten Leiden nicht genesen.
Zudem	bieten	GUs	und	ihre	Bewohner*innen	ein	Ziel	
für	 rassistische	 Übergriffe.	 Rund	 40	 Übergriffe	 auf	
bzw.	 rassistische	 Taten	 im	 Umfeld	 von	 Flüchtlings-
unterkünften	zählte	die	Opferberatungsstelle	LOBBI	
MV	im	Jahr	2015.	Daneben	ist	es	jährlich	zu	anderen	
zahlreichen	 Gewalttaten	 gegenüber	 Asylsuchenden	
und anderen Migrant*innen gekommen. 
Ein	 weiteres	 Problem	 ergibt	 sich	 für	 Unterstüt-
zer*innen:	 In	 solch	 einer	 Unterkunft	 entstehen	
leichter	 als	 an	 anderen	 Orten	 Gerüchte.	 Das	 kann	
sein	„In	Dänemark	bekommen	alle	Kurd*innen	Asyl“	
oder	„In	Spanien	gibt	es	ein	neues	Gesetz...“.	Daraus	
können	 auch	 Vorwürfe	 gegenüber	 Freiwilligen	 ent-
stehen:	 „Warum	 hast	 Du	mir	 nicht	 erzählt,	 dass...“	
Hier	muss	 die	 Situation	 im	 Blick	 behalten	 werden.	
Die	 beengte	 Unterbringung,	 Arbeitsverbot,	 Sprach-
probleme	 und	 unklare	 Perspektiven	 geben	 solchen	
Gerüchten	bessere	Verbreitungsmöglichkeiten	als	in	
anderer	Umgebung.	Viele	dieser	Probleme	könnten	
mit	einer	Unterbringung	in	dezentralen	Wohnungen	
in	Städten	und	Gemeinden	mit	guter	Erreichbarkeit	
und	 Infrastruktur	 (Ärzt*innen,	 Einkaufs-,	 Freizeit-,	
Bildungsmöglichkeiten,	 Beratungsangebote)	 gelöst	
werden	bzw.	entstehen	erst	gar	nicht.	Um	eine	ge-
sellschaftliche	 Teilhabe	 zu	 ermöglichen,	 sind	 Ge-
flüchtete	-	neben	der	übrigen	Bevölkerung,	die	auch	
unter	 schlechter	 Infrastruktur	 im	 ländlichen	 Raum	
leidet	-	besonders	auf	diese	Strukturen	angewiesen.	
Es	bedarf	darüber	hinaus	eines	tragfähigen	und	men-
schenwürdigen	Unterbringungs-,	Beratungs-	und	Un-
terstützungskonzeptes	für	die	Geflüchteten	im	jewei-
ligen	Landkreis/in	der	kreisfreien	Stadt.

Auszug aus Leitfaden für Interessierte und Ehrenamt-
liche in der Hilfe für Geflüchtete, RK, bearbeitet und 
ergänzt durch LB

Foto: LAiV M-V.

4 Siehe	auch:	Sonderheft	der	Landesflüchtlingsräte	(2011):	AusgeLAGERt.	https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2011/
	 03/webversion21.pdf.	12.08.2021
5		 Verordnung	über	Mindestanforderungen	an	Art,	Größe	und	Ausstattung	von	Gemeinschaftsunterkünften	(Gemeinschaftsunter-
	 kunftsverordnung—GUVO	M-V).	06.	Juli	2001.	(2001).	09.08.2021

Foto: LAiV M-V.
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Die	Residenzpflicht
Der	Aufenthalt	 von	Asylbewerber*innen	 ist	bei	der	
Unterbringung in der Erstaufnahme in Nostorf-Horst 
und	Stern-Buchholz	 auf	das	Gebiet	der	Gebietskör-
perschaft	 beschränkt.	 Dies	 gilt	 jedoch	 nur	 für	 die	
ersten	6	Monate	des	Aufenthaltes	bzw.	so	lange	die	
Menschen	 verpflichtet	 sind,	 in	 der	 Erstaufnahme-
einrichtung	 oder	 deren	 Außenstellen	 zu	 leben.	 Die	
Asylbewerber*innen	können	solange	nur	mit	einem	
sogenannten	 „Verlassensantrag“	 aus	 der	 Stadt	 aus-
reisen,	unter	den	Geflüchteten	wird	er	auch	„Urlaubs- 
antrag“	 genannt.	 Auch	 nach	 der	 Ablehnung	 eines	
Asylantrags	 und	 Erteilung	 einer	 Duldung	 kann	 der	
Aufenthalt	 unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 auf	
Mecklenburg-Vorpommern	oder	auf	den	Landkreis/
kreisfreie	Stadt	beschränkt	werden.	Dieser	Kreis	oder	
das	Bundesland	heißt	im	Gesetz	„zugewiesener	Auf-
enthaltsbereich“.	 Das	 Verlassen	 des	 Bereichs	 muss	
bei	der	Ausländerbehörde	beantragt	und	schriftlich	
erlaubt	 werden.	 Davon	 gibt	 es	 einige	 Ausnahmen:	
Termine	 bei	 Gerichten	 und	 bei	 Behörden	 dürfen	
ohne	 Erlaubnis	 wahrgenommen	 werden.	 Besuche	
bei	 Rechtsanwält*innen	 und	 bei	 Beratungsstellen	
sollen	 „unverzüglich“	 erlaubt	 werden.	 Ansonsten	
kann	die	Erlaubnis	zum	Verlassen	des	Landes	 (oder	
Kreises)	 „aus	 zwingenden	 Gründen“	 gegeben	 wer-
den,	wenn	die	Verweigerung	eine	„unbillige	Härte“	
bedeutet.	Das	legen	die	Ausländerbehörden	sehr	un-
terschiedlich aus.
Während	 des	 Asylverfahrens	 bezieht	 sich	 die	 Resi-
denzpflicht	 auf	 ganz	 Mecklenburg-Vorpommern.	
Wird	 jedoch	 im	 Aufenthaltsdokument	 ein	 Vermerk	
getätigt,	 dass	 die	 Residenzpflicht	 für	 die	 Kommune	
gilt,	sollten	Geduldete	aufpassen.	Das	kann	ein	Hin-
weis	auf	die	Planung	einer	Abschiebung	sein.
Ein	 Verstoß	 gegen	 die	 Residenzpflicht	 gilt	 als	 Ord-
nungswidrigkeit.	Bei	mehrfachem	Verstoß	wird	die-
ses	als	Straftat	geahndet.

Wohnsitzauflage
Die	Residenzpflicht	ist	nicht	mit	der	Wohnungszuord-
nung/	Wohnsitzauflage	zu	verwechseln.	Geflüchtete	
Menschen	sind	im	Rahmen	dessen	dazu	verpflichtet,	
ihren	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	 in	 dem	Bundesland	

„RESIDENZPFLICHT“	UND	WOHNSITZAUFLAGE	

zu	haben,	in	welchem	sie	ihr	Asylverfahren	durchlau-
fen	haben.	Sofern	jedoch	der	Lebensunterhalt	gesi-
chert	ist,	oder	andere	zwingende	Gründe	vorliegen,	
kann	 ein	 Antrag	 auf	 Umverteilung	 gestellt	werden.	
Ansonsten	 können	 sich	 die	Menschen	 frei	 im	 Bun-
desgebiet	bewegen.
Geduldete	und	Asylbewerber*innen	haben	keine	gu-
ten	 Aussichten	 hinsichtlich	 eines	 Umverteilungsan-
trages.	Hier	haben	 i.d.R.	 nur	 Eheleute	oder	 schwer	
kranke	Menschen	Chancen,	die	eine	bestimmte,	nur	
an	bestimmten	Orten	erhältliche,	Behandlung	benö-
tigen.	Generell	gilt,	dass	die	Kommune,	in	die	zuge-
wandert	werden	soll,	 zustimmen	muss.	Dies	tut	sie	
meistens	nur	bei	vollständiger	und	eigener	Lebens-
unterhaltssicherung des Menschen.

Sonderfall:	Die	Unterbringung	geflüchteter	
Menschen	aus	der	Ukraine
Aktuell	 sind	geflüchtete	Menschen	aus	der	Ukraine	
nicht	 dazu	 verpflichtet,	 in	 einer	 Erstaufnahmeein-
richtung	 zu	 wohnen.	 Ankommende	 sollen	 sich	 zu-
nächst	 bei	 der	 nächstgelegenen	 Ausländerbehörde	
melden,	um	dort	 ihren	Aufenthalt	als	Ausländer*in	
anzuzeigen.	
Sofern	eine	Unterkunft	benötigt	wird,	kann	sich	beim	
jeweiligen	Sozialamt	des	Landkreises	oder	der	kreis-
freien	 Stadt	 gemeldet	werden.	 Aktuell	 wird	 in	 ver-
schiedene	Formen	der	Unterbringung	vermittelt,	wie	
Wohnungen,	Betten	in	Hotels	oder	Jugendherbergen	
oder	auch	in	gesonderten,	teilweise	provisorisch	ein-
gerichteten	 Erstaufnahmeeinrichtungen,	 wie	 Turn-
hallen.	Darüber	hinaus	gibt	es	auch	die	Möglichkeit,	
privat	unterzukommen.	
Die	Organisation	erfolgt	kommunal	sehr	verschieden,	
weshalb	empfehlenswert	 ist,	sich	auf	den	Websites	
der	örtlichen	Sozialämter	zu	informieren.	Allgemeine	
Informationen	finden	sich	auf	der	Website	„Willkom-
men	in	MV“,	einem	Angebot	des	Landesministeriums	
für	Soziales,	Gesundheit	und	Sport,	Link: https://will-
kommeninmv.de/ukraine/ankunft-was-ist-zu-tun/ 

Auszug aus Leitfaden für Interessierte und Ehrenamt-
liche in der Hilfe für Geflüchtete, RK, bearbeitet und 
ergänzt durch LB
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INNENLEBEN	EINER	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	–	
EIN ERFAHRUNGSBERICHT AUS ERSTER HAND

Doch,	ich	bin	in	Deutschland	seit	mehreren	Jahren,	aber	ich	lebe	in	Deutschland	noch	nicht!

Mein	Fernseher	ist	das	Fenster	des	Zimmers	und	meine	beliebteste	Sendung,	das	Leben	in	Deutschland!

Isolation	für	mehrere	Jahren	in	einem	Gebäude	mit	Kameras	und	Security

Einerseits	Ablehnungen	von	Asylverfahren,	andererseits	Isolation
Einerseits	Isolation,	andererseits	gute	Integration?

Die	Botschaft:	Sie	dürfen	in	der	Gesellschaft	noch	nicht!

Eigentlich,	wie	fühlt	man	sich,	wenn	alle	Menschen	draußen	frei	leben,	aber	man	pflichtig	in	einem
Gebäude	mit	Kameras	und	Security	und	Beschränkungen	für	mehrere	Jahren	isoliert	bleibt.

Man	wird	belehrt:	du	bist	anders,	ein	anderes	Lebewesen,	du	kommst	aus	anderem	Planet,	du	bist
ein	kriminell,	du	schadest	der	Gesellschaft,	deswegen	musst	du	immer	unter	Überwachung	in

solchem	Gebäude	abgesondert	von	der	Gesellschaft	bleiben.
Nicht	außergewöhnlich,	wenn	man	eine	selbstunsichere	Persönlichkeitsstörung	bekommt	und	sich

ständig	minderwertig	und	unsicher	fühlt	und	die	soziale	Kontakte	vermeidet.

Flüchtlingsheimplanet,	ein	dunkler,	Depression-bedingte	schmutziger	Planet.

Angekommen	war	ich	sehr	froh	und	hatte	ich	eine	sehr	gute	Stimmung	und	große	Motivation.	Ich
hatte	das	Gefühl,	dass	ich	jetzt	den	richtigen	Platz	zum	Leben	gefunden	habe	und	jetzt	kann	ich

ohne	Gefahr	leben	und	meine	Ziele	erreichen.	Eigentlich	beschloss	ich	am	Anfang	in	einer
Universität	in	der	Zukunft	ein	Dozent	werden.	Seht	komisch	aus	na?

Genau,	da	ich	keine	Ahnung	von	den	Fluten	hatte...

Ich	wurde	im	Flüchtlingsheim	isoliert	und	mein	Asylverfahren	wurde	abgelehnt.
Da	mein	Asylverfahren	abgelehnt	wurde,	muss	ich	für	mehrere	Jahren	mit	unsicherer	Zukunft	im

Flüchtlingsheim abgesondert bleiben.
Die	neue	große	Herausforderung	meines	Lebens

Ein	neues	Kämpfen	zum	Überleben
Doch!	ich	wurde	von	der	Gesellschaft	isoliert

Wenn	man	für	mehrere	Jahren	in	Deutschland	ist,	aber	trotzdem	wartet	man	darauf,	wann	er	in
Deutschland	mit	dem	Leben	anfängt	und	wann	er	genauso	wie	andere	in	der	Gesellschaft	mit

Leuten	lebt	und	redet	und	Freundschaft	baut	und	genießt.
Eigentlich	wann	werde	ich	in	Deutschland	leben?

Bild GU
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Ich	habe	dass	Gefühl,	dass	ich	noch	nicht	in	Europa/Deutschland	erreicht	bin.
Das	ist	ein	Traum,	davon	ich	noch	in	meinem	Heimatland	oder	irgendwo	innerhalb	des	Wegs	nach	

Europa	träume

Am	Anfang	sah	ich	ein	paar	Flüchtlinge	mit	sehr	traurigen	Gesichten	und	depressiven	Stimmungen,
fragte	ich,	was	ist	mit	diesen	Leuten	los?	jemand	lachte	und	beantwortete,	‘das	ist	deine	Zukunft’,

warte	ein	paar	Jahren,	dann	weißt	du
Genau,	jetzt	weis	ich	was	er	meinte	und	ich	höre	manchmal,	dass	die	neuen	Flüchtlingen	die	gleiche

Frage über mich stellen.
Was	ist	los	mit	ihm?

Die	Leute	sagen,	Greifswald	ist	schön	und	liegt	am	Meer.	Ja,	genau,	sie	ist	schön,	aber	ohne	Fluten.
Die	dunklen	Fluten,	die	oft	ins	Flüchtlingsheim	fließen

Fluten	von	Angst,	Hoffnungslosigkeit,	Stress	und	Depressionen
Die	fast	alle	Bewohner	betroffen	und	ein	paar	schon	ertrunken	haben

Wenn	dein	Nachbar/Freund	dich	nicht	mehr	kennt	und	braucht,	da	er	mit	sich	selbst	spricht	und
lacht	und	weint	und	an	die	Wand	mit	seinem	Blut	malt.

Wenn	die	Polizei	in	der	Mitternacht	kommen	und	der/die	Flüchtling	vor	Abschiebung	weint	und
schreit	und	alle	andere	Flüchtlinge	aufwachen	und	aufstehen	und	raus	kommen	und	ihre

wahrscheinliche	Zukunft	mit	schläfrigen	Augen	und	Sorgen	beobachten.
Erinnert	sich	man	die	Schafherde,	die	ein	von	Ihnen	mit	Angst	beobachten,	das	geschlachtet	wird.

Es	ist	nicht	mehr	eine	Überraschung	hier,	wenn	jemand	plötzlich	kommt	und	dich	ohne	Grund
körperlich	oder	mündlich	belästigt	und	beleidigt	oder	wenn	zwei	Männer	mit	einander	kämpfen	und

wenn	jemand	die	Spiegel,	die	Tür	und	Fenster	brecht.

Wenn	man	für	mehrere	Jahren	keine	Privatsphäre	und	keine	Ruhezeiten	hat.

Man	muss	in	diesem	Depressions-	und	Drogengebäude	immer	gegen	diese	Fluten	kämpfen	um	zu
überleben.

Wenn	man	ins	Heim	betritt,	kann	man	nichts	anders	machen,	außer	Kämpfen	gegen	diese	Fluten
Ein	Teufelskreis,	der	man	nicht	lasst,	sich	zu	entwickeln	der	man	zwingt	aufzugeben

Wir	sind	mit	diesem	Heim	konditioniert.	Es	geht	immer	mit	dem	Stress,	Angst	und	Depression
einher.

Alle	hoffnungslose	unter	einem	Dach!
Verbreiterter	Drogenabusus!

Arme	Flüchtlinge,	sie	wissen	nicht,	dass	Drogen	sie	gegen	diese	Fluten	nicht	retten	können,	sondern
sie	ertrinken	sie,	so	dass	sie	nicht	empfinden	können.

Greifswald-Corona-Zentrum
Da	wir	immer	hier	Covid-19	vorhanden	haben

Nur	ein	angesteckte	Person	ist	genug	die	ganzen	Bewohner	anzustecken,	da	wir	gemeinsame
Dusche,	Küche	und	Toilette	nutzen.	Das	gefährdet	nicht	nur	uns,	sondern	die	Gesellschaft.

Flüchtlingsheim,	eine	Maschine,	die	die	Flüchtlinge	gesund	einnimmt	und	nach	ein	paar	Jahren,
krankt	abgibt!

Endnote:	ich	bedanke	mich	bei	den	netten	Mitarbeitern	der	European	Homecare,	da	sie	immer	zu
uns	nett	sind.

XY	(Der	Autor	möchte	ungenannt	bleiben,	sein	Name	ist	der	Redaktion	bekannt.)
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„SONDERFALL“:	DIE	UNTERBRINGUNG	UNBEGLEITETER	
MINDERJÄHRIGER	FLÜCHTLINGE	(UMF)

Unbegleitete	 Minderjährige	 dürfen	 nicht	 in	 Erst-
aufnahmeeinrichtungen	 untergebracht	 werden.	 Sie	
werden	 zunächst	 durch	 das	 vor	 Ort	 zuständige	 Ju-
gendamt	 in	 Obhut	 genommen.	 Im	 Rahmen	 dieser	
vorläufigen	Inobhutnahme	werden	sie	bei	einer	ge-
eigneten Person oder in einer geeigneten Einrich-
tung untergebracht.
Dazu	 ist	 es	 aber	 zunächst	 erforderlich,	 die	Minder-
jährigkeit	festzustellen.	Die	Altersfeststellung	aber	ist	
das Problem: Jugendhilferechtlicher Bedarf bemisst 
sich	nicht	nur	am	Alter	und	endet	nicht	mit	Volljäh-
rigkeit.	Das	Hauptziel	von	Alterseinschätzungsverfah-
ren	muss	der	 Schutz	 von	Minderjährigen	 sein.	 Ihre	
Rechte	 in	 den	 Verfahren	 müssen	 gestärkt	 werden.	
Das	ist	ein	ganz	eigenes	Thema.

Wenn die Minderjährigkeit festgestellt wurde, was 
geschieht dann?
Geeignete	 Personen	 für	 die	 Unterbringung	 können	
Verwandte	oder	Pflegefamilien	 sein,	 geeignete	Ein-
richtungen sind in der Regel sogenannte Clearing-
häuser,	 die	 auf	 die	 Betreuung	 von	 Unbegleiteten	
Minderjährigen	 spezialisiert	 sind,	 oder	 Jugendhilfe-
einrichtungen.	Sie	sollen	ein	stabiles	Aufwachsen	der	
jungen Menschen sicherstellen.

Den	 Begriff	 der	 „Clearinghäuser“	 gibt	 es	 in	 Meck-
lenburg-Vorpommern	 gar	 nicht.	 Zumeist	 werden	
umF	 oder	 auch	 umA	 (unbegleitete	 minderjährige	
Ausländer*innen)	 in	 Jugendwohngruppen	 unter-
gebracht,	 und	 das	 wegen	 der	 geringen	 Zahlen	mit	
deutschen	Kindern	und	Jugendlichen	gemischt.	Das	
hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind das schnellere 
Erlernen	der	deutschen	Sprache	und	das	gemeinsa-
me	Aufwachsen	 in	 kleineren	 Einheiten.	Das	 ist	 viel	
besser als eine Unterbringung in Erstaufnahmeein-
richtungen	oder	Camps	hinter	Zäunen	am	Rande	von	
Städten	oder	im	Wald.
Hier	zählt	das	Jugendhilferecht:	Ein	Kind	hat	hier	mit	
12	qm	doppelt	so	viel	Fläche	für	sich	und	seine	Be-
dürfnisse	zur	Verfügung	als	ein	Kind,	das	mit	seinen	
Eltern	 in	 einer	Gemeinschaftsunterkunft	 auf	 6	 qm/
Person leben muss.

Es	gibt	aber	auch	Nachteile:	Die	Erzieher*innen	oder	
Amtsvormünder	kennen	sich	nicht	mit	dem	Asylrecht	
aus,	 fühlen	 sich	 dafür	 auch	 nicht	 „zuständig“.	 Da	
werden	immer	wieder	Fristen	versäumt,	Klagen	gar	
nicht	 erst	 eingereicht,	 Anhörungen	 im	 Asylverfah-
ren	 nur	 unzureichend	 vorbereitet	 oder	Asylanträge	
gestellt,	wo	ein	aufenthaltsrechtliches	Verfahren	die	

Foto: Pixabay
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bessere	Lösung	gewesen	wäre.	Auch	die	gemeinsa-
me	Unterbringung	mit	Kindern	und	Jugendlichen	aus	
schwierigen	sozialen	Verhältnissen	bringt	Probleme	
mit	sich,	und	das	je	nach	Konstellation	wechselseitig.	
Sogenannte	 „Systemsprenger“	gibt	es	 in	der	Mehr-
heitsgesellschaft	 häufiger	 als	 unter	 den	 Geflüchte-
ten.	 Dennoch	 können	 Traumatisierungen,	 die	 Ge-
flüchtete	im	Herkunftsland,	auf	der	Flucht	oder	nach	
der	Ankunft	in	Deutschland	erleiden	mussten,	auch	
bei	diesen	zu	Verhaltensauffälligkeiten	oder	großen	
Problemen führen.

Unterbringung und Verteilung: Wenig Un-
begleitete	–	keine	Lobby?
Um	eine	dem	Kindeswohl	entsprechende	Unterbrin-
gung,	 Versorgung,	 Betreuung	 und	 Unterstützung	
der	 Unbegleiteten	 Minderjährigen	 sicherstellen	 zu	
können,	 gibt	 es	 ein	 bundesweites	 Verteilungsver-
fahren.	Das	Verteilungsverfahren	wurde	 zur	 Entlas-
tung	 größerer	Kommunen	an	den	 „Zugangsrouten“	
eingeführt.	 Seitdem	hat	Mecklenburg-Vorpommern	
mehr	 unbegleitete	 Minderjährige	 und	 auch	 mehr	
Einrichtungen.	Was	 immer	noch	 fehlt,	 ist	eine	Kon-
taktperson	für	den	Bundesfachverband	unbegleitete	
minderjährige	Flüchtlinge	e.	V.,	BumF.

Die	Verteilung	soll	innerhalb	von	14	Tagen	durchge-
führt	werden.	Bei	der	Durchführung	der	Verteilung	
ist	 sichergestellt,	 dass	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	
auf	dem	Weg	zum	zugewiesenen	Jugendamt	beglei-
tet	 und	 einer	 Fachkraft	dieses	 Jugendamts	 überge-
ben	werden.

Nach	dieser	Verteilung	 ist	das	 Jugendamt,	dem	die	
Minderjährigen	zugewiesen	wurden,	für	deren	wei-
tere	 Inobhutnahme	 zuständig.	 Auch	 hier	 werden	
diese	entweder	bei	 einer	 geeigneten	Person	–	Ver-
wandte	oder	Pflegefamilien	–	oder	 „in	einer	geeig-
neten	Einrichtung“	untergebracht.	Die	Einrichtungen	
müssen	eine	behördliche	Zulassung	haben.
Im	 Anschluss	 daran	werden	 die	 Beantragung	 einer	
Vormundschaft,	weitere	medizinische	Untersuchun-
gen,	 die	 Ermittlung	 des	 Erziehungsbedarfs	 sowie	
eine	Klärung	des	Aufenthaltsstatus	veranlasst.
 
Die	 allermeisten	 umF	 sind	 männlich	 und	 um	 die	
sechzehn,	 siebzehn	 Jahre	 alt.	 Sie	 werden	 wie	 be-
schrieben	 im	 Rahmen	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	

untergebracht	und	betreut.	Diese	 ist	bei	Bedarf	bis	
zur	Vollendung	des	27.	Lebensjahres	für	die	 jungen	
Menschen	 zuständig.	 In	Mecklenburg-Vorpommern	
jedoch	müssen	 nahezu	 alle	 (!),	 sobald	 sie	 18	 Jahre	
alt	 sind,	 in	 eine	 Gemeinschaftsunterkunft	 umzie-
hen.	 Aber	 bis	 zur	 Vollendung	 des	 21.	 Lebensjahres	
besteht sogar ein sogenannter Regelrechtsanspruch 
auf	Unterstützung.	Das	wird	jedoch,	was	das	Wohnen	
angeht,	zumeist	nicht	angewendet.	Die	Leistungsbe-
züge	nach	dem	SGB	VIII	beziehen	sich	vor	allem	auf	
Analogleistungen	 und	 Sonderleistungen	 nach	 dem	
Asylbewerberleistungsgesetz.

Eine	Leseempfehlung:
Einen	wirklich	guten	Überblick	über	die	Situation	un-
begleiteter	Minderjähriger	gibt	die	regelmäßig	vom	
BumF	durchgeführte	Umfrage	zur	Situation	geflüch-
teter	 junger	Menschen	 in	 Deutschland.	 Sie	 befragt	
bundesweit	 Fachkräfte,	 die	 in	 unterschiedlichen	
Bereichen	mit	 jungen	Geflüchteten	 arbeiten,	 zu	 ih-
rer	Einschätzung	der	aktuellen	Situation	der	 jungen	
Menschen. 
Der	Fokus	liegt	auf	der	Situation	Unbegleiteter	Min-
derjähriger	 und	 unbegleiteter	 junger	 Erwachsener:	
https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2021/04/
webversion_onlineumfrage2020.pdf

Im Jahr 2020 sank die Zahl der unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
und jungen Volljährigen (bis 21 Jah-
re) im Sozialleistungsbezug nach dem 
SGB VIII auf 262 Minderjährige in 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Davon waren mit 47,7% knapp die 
,ćůŌĞ�ũƵŶŐĞ�sŽůůũćŚƌŝŐĞ͘
Quelle: Johanna Karpenstein und Daniela Rohle-
der, DIE SITUATION GEFLÜCHTETER JUNGER MEN-
SCHEN IN DEUTSCHLAND, für BumF e.V

Aktuell steigen die Zahlen unbegleiteter 
Minderjähriger so enorm, dass kaum 
noch Unterbringungsmöglichkeiten be-
stehen. Insbesondere Kranke können 
nicht mehr angemessen untergebracht 
werden.
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GEWALTSCHUTZ: ZUM VERSTÄNDNIS DES KONZEPTS
Im	 Jahr	 2021	 erreichte	 die	 Zahl	 der	 Asylanträge	 in	
Deutschland	 148.233,	 davon	waren	 40,9	%	 Frauen.	
Der	Anteil	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern	er-
reichte	2.843	Asylanträge,	das	entspricht	1,9	%	aller	
Asylanträge	in	Deutschland	(BAMF,	2022,	S.	14-21).	
Asylsuchende	 müssen	 über	 einen	 langen	 Zeitraum	
in	 sogenannten	 Erstaufnahme-Einrichtungen	 (EAE)	
wohnen	–	bis	zu	18	Monate	lang	und	länger.	In	Meck-
lenburg-Vorpommern	können	bis	 zu	600	Menschen	
in	 den	 Unterkunftsgebäuden	 der	 Aufnahmeeinrich-
tung	in	Nostorf-Horst	untergebracht	werden.	Im	Jahr	
2015	 wurde	 die	 EAE	 um	 eine	 Außenstelle	 in	 Stern	
Buchholz	und	eine	Wohnunterkunft	 in	Basepohl	er-
weitert	 (Landesamt	 für	 innere	Verwaltung-	Amt	 für	
Migration	 und	 Flüchtlingsangelegenheiten,	 2022).	
Darüber	 hinaus	 gibt	 es	 um	 die	 20	 kommunale	 Ge-
meinschaftsunterkünfte	über	das	Land	verteilte	und	
von	 Nichtregierungsorganisationen	 betriebene	 Un-
terbringungseinrichtungen.
Bisher	 wurde	 das	 Gewaltschutzkonzept	 für	 Frauen,	
Mädchen	und	 Lesben,	 Schwule,	 trans-	 und	 interge-
schlechtliche	Menschen	entwickelt.	Die	Istanbul-Kon-
vention,	die	 in	diesem	Zusammenhang	als	Referenz	
dient,	lieferte	eine	klare	Definition	von	Gewalt	gegen	
Frauen,	häusliche	Gewalt	und	geschlechtsspezifische	
Gewalt	gegen	Frauen	(Sammlung	der	Europaratsver-
träge	-	Nr.	210,	2011,	S.	5-6).
Die	Eingewöhnung	in	Deutschland	und	die	strukturel-
le,	kulturelle	und	soziale	Integration	ist	für	geflüchte-
te	Frauen	oft	schwieriger	als	für	geflüchtete	Männer.	
Studien,	 Statistiken	und	öffentliche	Berichte	 zeigen,	
dass	geflüchtete	Frauen	deutlich	seltener	als	Männer	
in	 den	 Arbeitsmarkt	 eintreten,	 seltener	 regelmäßi-
ge	 Kontakte	 zu	 Einheimischen	 haben	 und	 weniger	
Deutsch-Sprachkenntnisse	 besitzen	 (BAMF,	 2021,	 S.	
14).	Dies	 veranlasst	uns,	 über	die	Gründe	 für	diese	
Ungleichheit	 und	 die	 verschiedenen	 Arten	 von	 Ge-
walt	nachzudenken,	zu	denen	das	führt.	Die	genann-
ten	Gruppen	 sind	 anfälliger	 für	Gewalt	 als	Männer,	
insbesondere,	wenn	sie	sich	in	einem	schlechten	und	
ungewohnten	Umfeld	mit	vielen	Schwierigkeiten	und	
Konkurrenz	um	Ressourcen	befinden.	Bisher	werden	
in	 der	 Debatte	 zu	 weiteren	 Gewaltarten	 in	 Flücht-
lingsunterkünften	kaum	die	bereits	bestehenden	Ge-
waltschutzkonzepte	aufgegriffen.	
Lassen	 Sie	uns	 also	das	Konzept	der	Gewalt	 im	All-
gemeinen	etwas	näher	beleuchten,	bevor	wir	es	mit	
dem	 Geschlecht	 in	 Verbindung	 bringen.	 Vielleicht	
brauchen	wir	diesen	breiten	Blick	auf	das	Konzept,	um	
zu	erkennen,	dass	der	Schutz	vor	Gewalt	einen	umfas-
senderen	und	nachhaltigeren	Ansatz	verfolgen	muss.

Der	 norwegische	 Soziologe	 Johan	 Galtung	 hat	 drei	
Arten	 von	 Gewalt	 unterschieden:	 direkte	 Gewalt,	
strukturelle	Gewalt	und	kulturelle	Gewalt	 (Galtung,	
1990):
•	Direkte	 Gewalt	 ist	 ein	 Verhalten,	 das	 dazu	 dient,	 
	 das	Leben	selbst	zu	bedrohen	und/oder	die	Fähig- 
	 keit	 einer	 Person,	 grundlegende	menschliche	 Be- 
	 dürfnisse	zu	erfüllen,	zu	beeinträchtigen.	Beispiele	 
	 hierfür	 sind	 Tötung,	 Verstümmelung,	 Mobbing,	 
	 sexuelle	Übergriffe	und	emotionale	Manipulation.
•	Strukturelle	Gewalt	 ist	 die	 systematische	Art	 und	 
	 Weise,	 in	der	einige	Gruppen	am	gleichberechtig- 
	 ten	Zugang	 zu	Möglichkeiten,	Gütern	und	Dienst- 
	 leistungen	 gehindert	 werden,	 die	 die	 Erfüllung	 
	 grundlegender	 menschlicher	 Bedürfnisse	 ermög- 
	 lichen.	 Sie	 kann	 formell	 sein,	wie	 z.	 B.	 rechtliche 
	 Strukturen,	 die	 eine	Ausgrenzung	 erzwingen	 (wie	 
	 die	Apartheid	in	Südafrika),	oder	sie	kann	kulturell 
	 bedingt	sein,	aber	kein	gesetzliches	Mandat	haben	 
	 (wie	 z.	 B.	 der	 eingeschränkte	 Zugang	 zu	 Bildung	 
	 oder	Gesundheitsversorgung	für	Randgruppen).	
•	Unter	"kultureller	Gewalt"	verstehen	wir	diejenigen- 
	 Aspekte	 der	 Kultur,	 der	 symbolischen	 Sphäre	 un- 
	 serer	Existenz	-	verkörpert	durch	Religion	und	Ideo- 
	 logie,	Sprache	und	Kunst,	empirische	Wissenschaft	 
	 und	 formale	Wissenschaft	 (Logik,	Mathematik)	 -,	 
	 die	zur	Rechtfertigung	oder	Legitimierung	direkter	 
	 oder	struktureller	Gewalt	verwendet	werden	können.

Galtung	kam	zu	dem	Schluss,	dass	Gewalt	von	jeder	
Ecke	des	Dreiecks	der	Gewalt	ausgehen	und	sich	zu	
anderen	Winkeln	bewegen	kann.	Das	heißt,	jede	Art	
von	Gewalt	kann	zu	einer	der	beiden	anderen	Arten	
führen	oder	sich	in	diese	verwandeln	(Galtung,	1990,	
S.	302).
Der	 Schutz	 von	 Frauen	 und	 Kindern	 sowie	 von	 ge-
fährdeten	 und	 ausgegrenzten	 Gruppen	 vor	 Gewalt	
ist	zweifellos	eine	Priorität.	Daher	ist	es	notwendig,	
sich	mit	Gewalt	unter	ihren	verschiedenen	Aspekten	
und	Arten	zu	befassen.
Gewalt	und	sexuelle	Belästigung	sind	Formen	direk-
ter	 Gewalt,	 aber	 die	 Gestaltung	 von	 Unterkünften,	
die	 keine	 Rücksicht	 auf	 die	 Privatsphäre	 nehmen,	
ist	eine	der	Arten	von	struktureller	Gewalt,	die	eng	
mit	 sexueller	 Gewalt	 verbunden	 ist.	 Viele	 Studien	
und	Berichte	weisen	darauf	hin,	wie	wichtig	die	Ge-
staltung	von	Flüchtlingsunterkünften	für	den	Schutz	
vor	sexueller	Belästigung	und	Gewalt	ist.	Die	Frauen	
müssen	 die	Möglichkeit	 haben,	 in	 getrennten	 Räu-
men	 zu	 leben.	Das	 Recht	 auf	 Familienleben	 besagt	
auch,	 dass	 Familienmitglieder	 zusammenleben	und	
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unter	 sich	bleiben	können.	Darüber	hinaus	müssen	
die	 Rechte	 der	 Kinder	 gewährleistet	 werden,	 was	
bedeutet,	dass	Spielzimmer	 für	Kinder	und	Einrich-
tungen	 für	 Freizeitaktivitäten	 eingerichtet	 werden	
müssen	(Cremer,	2014,	S.	7).	Außerdem	verfügt	nur	
ein	kleiner	Teil	der	kollektiven	Flüchtlingsunterkünfte	
über	Zimmer,	die	mit	privaten	Badezimmern	ausge-
stattet	sind.	Oftmals	sind	Toiletten	und	Duschen	nur	
über	einen	gemeinsamen	Flur	zu	erreichen,	in	ande-
ren	Fällen	sind	die	Zimmer	in	einigen	Flüchtlingsun-
terkünften	nicht	abschließbar.
Im	November	2021	wies	der	Flüchtlingsrat	M-V	e.V.	
in	einer	Stellungnahme	zur	Flüchtlingsunterkunft	 in	
Greifswald	auf	die	erschreckenden	menschenunwür-
digen	Zustände	hin,	die	in	den	vielen	Flüchtlingsun-
terkünften	 in	Mecklenburg-Vorpommern	und	 sogar	
bundesweit	 immer	wieder	anzutreffen	sind	 (Flücht-
lingsrat	M-V	e.	V.,	2021).
Daher	 wird	 die	 schlechte	 Gestaltung	 der	 Flücht-
lingsunterkünfte	 als	 strukturelle	Gewalt	 betrachtet,	
die	 korrigiert	 werden	 muss.	 Die	 Verzögerung	 bei	
der	 Suche	 nach	 Lösungen	 für	 die	 Gestaltung	 von	
Flüchtlingsunterkünften,	 die	 Verzögerung	 beim	 Ab-
schluss	 der	 Asylverfahren	 und	 die	 Verzögerung	 bei	
der	 Sicherstellung	 von	 Privatwohnungen	 für	 jede	
Familie	wird	 als	 strukturelle	Gewalt	 betrachtet,	 die	
wiederum	 zu	 direkten	Gewaltvorfällen	wie	Gewalt-
taten	 und	 körperlichen	 und	 sexuellen	 Übergriffen	
führt.	Sie	kann	auch	zu	kultureller	Gewalt	gegen	die	
Flüchtlingsgruppe	 als	Ganzes	 führen,	wie	 z.	 B.	Wit-

ze	über	sie	zu	machen	und	sie	aus	der	Gesellschaft	
auszugrenzen.	Kulturelle	Gewalt	steht	in	engem	Zu-
sammenhang	mit	 direkter	 Gewalt	 in	 Unterkünften,	
sei	 es	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 oder	 Gewalt	 zwischen	
Menschen	oder	Gruppen	mit	unterschiedlichen	kul-
turellen	und	religiösen	Zugehörigkeiten.
In	Flüchtlingsunterkünften	leben	Menschen	mit	un-
terschiedlichen	kulturellen	und	religiösen	Hintergrün-
den.	Daher	können	sich	kleinere	Konflikte	aufgrund	
unterschiedlicher kultureller Hintergründe und religi-
öser	Überzeugungen	zu	gewalttätigen	Auseinander-
setzungen	 entwickeln.	 Sogar	 die	 Gewerkschaft	 der	
Polizei	(GdP)	forderte	2015	eine	Unterbringung	von	
Flüchtlingen	 in	 Gruppen	 nach	 ihrer	 Religionszuge-
hörigkeit,	um	den	mit	der	kulturellen	Zugehörigkeit	
verbundenen	 Gewaltformen	 zu	 begegnen	 (Der	 Ta-
gesspiegel,	2015).	Obwohl	diese	Forderung	von	Par-
teien	und	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	stark	
kritisiert	wurde,	zeigt	sie	das	Ausmaß	des	Problems	
im	Umgang	mit	verschiedenen	Arten	von	kultureller	
Gewalt.	Darüber	hinaus	kann	kulturelle	Gewalt	eine	
echte	Barriere	darstellen,	die	Gewaltopfer	davon	ab-
hält,	Fälle	von	sexueller	oder	geschlechtsspezifischer	
Gewalt	aus	Angst	vor	der	Meinung	der	Gesellschaft	
anzuzeigen.
Deshalb	halte	ich	es	für	sehr	wichtig,	das	Konzept	des	
Gewaltschutzes	um	Formen	kultureller	und	struktu-
reller	 Gewalt	 zu	 erweitern	 und	 die	 Politik	 des	 Ge-
waltschutzes	entsprechend	umzugestalten.									

	(KB)
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UNTERBRINGUNG	IN	MECKLENBURG-VORPOMMERN	
KEIN	THEMA?

Die	Koalitionsvereinbarung	in	Mecklenburg-Vorpom-
mern	zwischen	SPD	und	DIE	LINKE	setzt	zwar	in	der	
Flüchtlingspolitik	neue	Vorzeichen.	Es	ist	nicht	mehr	
vorrangig	von	Identitätstäuschung	und	Straftaten	so-
wie	Durchsetzung	der	Abschiebung	die	Rede	wie	im	
rotschwarzen	Koalitionsvertrag	der	vorhergehenden	
Legislaturperiode.	Die	 Koalitionspartner	 betrachten	
Interkulturelle	Öffnung	als	grundlegenden	Baustein.	
Im	 Wesentlichen	 sind	 die	 meisten	 Punkte	 jedoch	
vage	 Absichtserklärungen,	 deren	 Umsetzung	 wir	
konstruktiv	und	kritisch	begleiten	werden.

Besonders	 enttäuschend	 ist	 vor	 allem,	 dass	 es	 im	
ganzen	Vertrag	keinen	einzigen	Hinweis	auf	eine	Ver-
besserung	der	Unterbringungssituation	Asylsuchen-
der	gibt,	die	noch	vor	der	Wahl	durch	ein	Papier	von	
33	Organisationen	und	Institutionen	gefordert	wur-
de	und	deren	Umsetzung	die	Linke	versprach	und	die	
SPD	prüfen	wollte.	Hier	ist	das	Land	allein	zuständig.	
Der	Bund	kann	nur	den	Rahmen	vorgeben.	

Es	sieht	so	aus,	als	wenn	das	Thema	politisch	keine	
Rolle	spielt.	Das	wollen	wir	ändern.
Auf	den	folgenden	Seiten	dokumentieren	wir	die	For-
derungen,	auf	die	 sich	 so	viele	geeinigt	hatten	und	
die	nach	wie	vor	sehr	aktuell	sind.

Foto: Flüchtlingsrat M-V

Foto: Flüchtlingsrat M-V

Foto: Flüchtlingsrat M-V

Foto: Flüchtlingsrat M-V
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Aus	menschenrechtsorientierter	Perspektive	sind	nach	Ansicht	der	Autor:innen	wesentliche	Änderungen	in	
der	Flüchtlingspolitik	notwendig.	Der	Bund	hat	die	Länder	mit	der	Aufnahme,	Unterbringung	und	Versorgung	
Geflüchteter	beauftragt.	Akteur:innen	der	Zivilgesellschaft,	Kirchen,	Nichtregierungsorganisationen,	Migrant
:innenselbstorganisationen	usw.,	fordern	die	zukünftige	Landesregierung	auf,	folgende	Herausforderungen	in	
der	nächsten	Legislaturperiode	in	Politik	und	Verwaltung	anzunehmen,	um	einen	menschenrechtskonformen	
Umgang	mit	geflüchteten	Menschen	zu	gewährleisten:

Die	Verordnung	über	Mindestanforderungen	an	Art,	Größe	und	Ausstattung	von	Gemeinschaftsunterkünf-
ten	(Gemeinschaftsunterkunftsverordnung	-	GUVO	M-V)	vom	06.07.2001	muss	aus	unserer	Sicht	dringend	
novelliert	werden:

	 •	 Zentralere	Ansiedlung	von	Gemeinschaftsunterkünften	(GU)	in	bewohnten	Orten
	 •	 Anpassung	 der	 individuellen	 Wohn-	 und	 Schlafraumfläche	 je	 Person	 an	 Standards	 der	 sonstigen	 
	 	 Heimunterbringung	in	Deutschland:	mindestens	12	qm
	 •	 kostenloser	 Internetzugang	 (WLAN)	 für	 alle	 Geflüchteten	 in	 den	 Erstaufnahmeeinrichtungen	 (EAE)	 
	 	 und	GU	mit	ausreichender	Bandbreite
	 •	 Verbesserung	der	 Situation	von	Familien	 in	Gemeinschaftsunterkünften:	 Familienzimmer	oder	Wohn- 
	 	 einheiten,	Familienbäder,	-toiletten,	-küchen,	Hausaufgabenräume
	 •	 konsequente	Umsetzung	der	UN-Kinderrechtskonvention/Schutz	vor	Kindeswohlgefährdung
	 •	 Regelmäßige	Instandhaltung	von	Gebäuden	und	Inventar	durch	die	Träger	der	Unterkünfte
	 •	 Gewaltschutzkonzepte	 als	 Voraussetzung	 für	 die	 Vergabe	 von	 Betreuungsleistung	 nach	 den	Mindest- 
	 	 standards	von	Unicef	und	Verankerung	in	den	Betreiberverträgen
	 •	 Voraussetzung	von	Gewaltschutzkonzepten	für	die	Vergabe	von	Wachdienstleistungen

Die	Richtlinie	für	den	Betrieb	von	Gemeinschaftsunterkünften	und	die	soziale	Betreuung	der	Bewohner	
vom	25.09.2000	muss	aus	unserer	Sicht	angepasst	werden:

	 •	 Die	Einstellungsvoraussetzungen	an	das	Personal	müssen	an	Qualifikationen	und	Fremdsprachenkennt-	
	 	 nisse	gebunden	werden:	Sozialarbeiter:innen,	Sozialpädagog:innen
	 •	 Personal	mit	langjähriger	Erfahrung	muss	zwingend	fortgebildet	und/oder	qualifiziert	werden	
	 •	 Gezielte	Weiterbildungskonzepte	an	den	Hochschulen	und	Universitäten	des	Landes
	 •	 Verpflichtung	des	Personals	zur	Teilnahme	an	regelmäßigen	Fortbildungsmaßnahmen	in:	Pädagogik,	 
	 	 Umweltbildung,	Umgang	mit	Traumata,	Asyl-	und	Sozialrecht
	 •	 Interkulturelle,	antirassistische,	handicap-	und	gendersensible	Fortbildung	sowie	Weiterbildung	in	Hilfe	 
	 	 zur	Selbsthilfe	(Empowerment)	für	das	gesamte	Personal	in	den	Unterkünften
	 •	 die	Einrichtung	externer,	lokaler	und	unabhängiger	Beschwerdestellen	für	Geflüchtete	
	 •	 Auch	der	Wachschutz	soll	nach	den	o.g.	Gesichtspunkten	eingestellt	und	fortgebildet	werden.

Für	Kinder	und	Jugendliche	in	Gemeinschaftsunterbringung	müssen	gesetzliche	Vorschriften	sowie	höher-
rangiges	Recht	(UN-Kinderrechtskonvention)	gewährleistet	werden:	

	 •	 Zwingende	Unterbindung	von	Kindeswohlgefährdungen	nach	SGB	VIII	in	Not-,	Erst-	und	Gemeinschafts- 
	 	 unterkünften	
	 •	 Prävention	durch	Zugang	zu	wirksamer	Kinder-	und	Jugendhilfe	(SGB	VIII	u.a.)
	 •	 Gewährleistung	von	Schutz	und	Fürsorge	für	jedes	Kind	ohne	negative	körperliche	und/oder	psychische	 
  Folgen
	 •	 Verhinderung	räumlicher	Enge	in	Not-,	Erst-	und	Gemeinschaftsunterkünften	

POSITIONSPAPIER ZUR GEMEINSCHAFTSUNTERBRINGUNG 
IN	MECKLENBURG-VORPOMMERN
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	 •	 Schaffung	von	Rückzugsräumen
	 •	 Förderung	 von	 Projekten	 zur	 Verbesserung	 von	 Sozialisationsbedingungen	 für	 geflüchtete	 Kinder	 und	 
  Jugendliche
	 •	 Umsetzung	der	Schulpflicht	für	alle	geflüchteten	Kinder	im	Bundesland	(Aufnahmerichtlinie)
	 •	 Recht	auf	einen	formalen	Bildungsabschluss
	 •	 Aufklärung	über	Rechte	und	Möglichkeiten	(z.B.	zur	Beantragung	eines	Laptops)
	 •	 Familien	mit	schulpflichtigen	Kindern	sind	spätestens	nach	14	Tagen	aus	der	Erstaufnahme	in	die	Kommune 
	 	 umzuverteilen

Vulnerable	Personen	bedürfen	laut	der	Richtlinie	der	Europäischen	Union	zur	Festlegung	von	Normen	für	
die	Aufnahme	von	Personen,	die	internationalen	Schutz	beantragen	(EU-Aufnahmerichtlinie),	einer	beson-
deren Art der Unterbringung und Betreuung:

	 •	 Barrierefreie	Unterbringung	in	allen	Unterkünften
	 •	 Ein	besserer	Personalschlüssel	für	die	Betreuung	von	Geflüchteten	mit	Behinderung,	chronischen	oder	 
	 	 psychischen	Erkrankungen
	 •	 Kinderbetreuung	für	Alleinerziehende
	 •	 Freie	Wahl	der	Unterbringung	von	queeren	Personen	in	der	Nähe	von	Unterstützungsmöglichkeiten
	 •	 Angemessene	Unterbringung	von	Alleinerziehenden	in	Familienwohneinheiten
	 •	 Diskriminierungsfreier	Zugang	zu	psychosozialer	Beratung

Die	Arbeitshinweise	zur	dezentralen	Unterbringung	nach	dem	Flüchtlingsaufnahmegesetz	müssen	neu	ge-
fasst	werden:

	 •	 24	Monate	 nach	 der	 erstmaligen	Asylantragsstellung	 soll	 ein	 Anspruch	 auf	Unterbringung	 in	 eigenen	 
	 	 (Miet-)Wohnungen	bestehen.
	 •	 Mehr	Möglichkeiten	zur	dezentralen	Unterbringung	in	Mietwohnungen,	vor	allem	für	vulnerable	Personen

Zusätzlich	sind	folgende	Punkte	im	gesamten	Bundesland	dringend	sicherzustellen:

	 •	 Arbeitsfähigkeit	aller	relevanten	Behörden:	Ausländerbehörden,	Sozialämter,	Gesundheitsämter	usw.
	 •	 Alle	Personen	haben	einen	Anspruch	auf	ein	gültiges	Ausweisdokument	oder	Papier
	 •	 Regelmäßige	Kontrollen	der	Umsetzung	und	Einhaltung	aller	gesetzlichen	Vorschriften	(Heim-TÜV	ent- 
	 	 wickeln)
	 •	 Transparentes	Behördenhandeln:	Alle	Arbeitshinweise/Erlasse	sind	zu	veröffentlichen
	 •	 Tarifbindung	der	Arbeitsverträge	an	den	TVöD	für	alle	Mitarbeitenden	in	den	Gemeinschaftsunterkünften

Für	die	Unterbringung	des	Landes	in	Stern	Buchholz	und	Nostorf-Horst	fordern	wir:
	 •	 Abschließbare	Sanitärräume
	 •	 Uneingeschränkter	Zugang	von	Nichtregierungsorganisationen	in	die	Erstaufnahmeeinrichtungen
	 •	 Je	zwei	Vollzeitstellen	für	die	unabhängige	Asylverfahrensberatung	in	den	EAE
	 •	 Unterbringungszeit	in	der	Erstaufnahme	auf	maximal	6	Monate	verkürzen
	 •	 Einstellung	von	Fachpersonal	analog	zur	Gemeinschaftsunterbringung	in	den	Kommunen

Auf	Bundesebene	erwarten	wir	von	der	zukünftigen	Bundesregierung	bzw.	Bundesratsinitiativen	durch	die	
zukünftige	Landesregierung:

	 •	 Integration	von	Anfang	an:	Zugang	aller	zu	Sprach-	und	Integrationskursen
	 •	 Beendigung	 der	 ausgrenzenden	Gesetzgebung	 des	 Bundes:	 Zwangsverpartnerung	 nach	 dem	AsylbLG, 
	 	 Familienzusammenführung	usw.
	 •	 Beendigung	 der	 menschenrechtswidrigen	 Unterbringung	 in	 AnkER-Zentren	 (Zentrum	 für	 Ankunft,	 
	 	 Entscheidung,	Rückführung)
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Unterzeichnende:

Al	Salam	Gemeindezentrum	Neubrandenburg	e.	V.

Amnesty	Hochschulgruppe	Rostock

CORA	–	Landeskoordinierungsstelle	gegen	häusliche	und	sexualisierte	Gewalt	in	M-V

Das	Boot	e.V.

Dialog	e.V.	Neubrandenburg

Die	Flüchtlingsbeauftragte	der	Nordkirche

Die	Flüchtlingsbeauftragte	des	Kirchenkreises	Pommern

Europäisches	Christliches	Komitee	zum	Schutz	der	Rechte	der	Flüchtlinge	e.V.,	Neubrandenburg

Evangelisch-	lutherische	Innenstadtgemeinde	Rostock

FC-	Al	Karama-	Greifswald	e.V.

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Frauenpolitischer	Runder	Tisch	Stralsund

Frauenleben e.V. Neubrandenburg

Integ	e.V.,	Ibrahim	Al	Najjar

Integrationsbeauftragte	der	Universitäts-	und	Hansestadt	Greifswald,	Anna	Gatzke

Interkulturelles	Zentrum	Neubrandenburg

Internationale	Freiwilligendienstinitative	Turbina	Pomerania

Jugendalternativzentrum	JAZ	e.V.

KISS	e.V.

Konferenz	der	Migrant*innenselbstorganisationen	aus	MV	(MIGRANET	MV)

Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern

Landsmannschaft	der	Deutschen	aus	Russland	–	LmDR,	Landesgruppe	Mecklenburg-Vorpommern

LIGA	der	Spitzenverbände	der	Freien	Wohlfahrtspflege	in	Mecklenburg-Vorpommern	e.V.

Lola	für	Demokratie

Migra e.V.

Migrantenrat Rostock

Migrationsbeauftragte	der	Hansestadt	Stralsund,	Anja-Isabelle	Schmuck

Ökohaus e.V.

Ökumenische	Arbeitsstelle	des	evang.-	luth.	Kirchenkreises	Mecklenburg

Qube	-	Queere	Bildungs-	und	Antidiskriminierungsarbeit	in	MV

PSZ	Greifswald,	Psychosoziales	Zentrum	für	Asylsuchende	und	MigrantInnen

Rostock	hilft

Tutmonde	e.V.
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DAS	CHANCEN-AUFENTHALTSRECHT	–	EINE	ECHTE	CHANCE?	
Die	 Bundesregierung	 hat	 in	 ihrem	
am	 07.12.2021	 unterzeichneten	 Ko-
alitionsvertrag	 umfangreiche	 Ände-
rungen	 bei	 migrationspolitischen	
Fragen	vereinbart.	So	haben	sich	die	Re-
gierungsparteien,	 unter	 anderem,	 dar-
auf	geeinigt,	ein	sogenanntes	Chancen	–	 

Aufenthaltsrecht	 in	 das	 Aufenthaltsgesetz	 (im	 Fol-
genden:	AufenthG)	aufzunehmen.	Erklärtes	Ziel	der	
Regelung	 ist	 es,	 die	 bisherige	 Praxis	 der	 Kettendul-
dungen	abzuschaffen	und	Personen,	die	langjährig	in	
Deutschland	 leben,	 eine	 aufenthaltsrechtliche	 Per-
spektive	 zu	 eröffnen.	 Das	 Bundeskabinett	 hat	 den	
Gesetzentwurf	Anfang	Juli	2022	beschlossen.	Gelten	
wird	 das	 Chancen-Aufenthaltsrecht	 voraussichtlich	
etwa	ab	Dezember	2022.	Die	Regelung	wird	in	§	104c	
AufenthG	Niederschlag	finden.

Laut dem	Regierungsentwurf	sollen	Menschen,	die	
��am	 1.	 Januar	 2022	 seit	 fünf	 Jahren	 ununter-
	 brochen	mit	Duldung,	Aufenthaltsgestattung	oder 
	 Aufenthaltserlaubnis	 in	 Deutschland	 leben, 
		 wobei	Zeiten	mit	Duldung	nach	§	60b	AufenthG 
	 (sog.	Duldung	light)	anzurechnen	sind,
��nicht	straffällig	geworden	sind	und	
��sich	zur	freiheitlichen	demokratischen	Grundord-
	 nung	bekennen,
	 eine	 einjährige	 Aufenthaltserlaubnis	 auf	 Probe	 
	 erhalten	können,
		 um	in	dieser	Zeit	die	übrigen	Voraussetzungen	für	 
	 ein	Bleiberecht	zu	erfüllen	(insbesondere	Lebens- 
	 unterhaltssicherung	 und	 Identitätsnachweis	 ge- 
	 mäß	§§	25a	und	b	AufenthG).

Die	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	AufenthG soll 
erteilt	werden,	wenn
��keine	Verurteilung	wegen	einer	hier	begangenen	
	 vorsätzlichen	 Straftat	 vorliegt,	 wobei	 grundsätz- 
	 lich	außer	Betracht	bleiben:
	 -	Geldstrafen	von	insgesamt	bis	zu	50	Tagessätzen	
	 -	Geldstrafen	bis	zu	90	Tagessätzen	wegen	Strafta- 
	 ten,	die	nur	von	Ausländer*innen	begangen	wer- 
	 den	können
 - Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht 
		 außer	Jugendstrafe	
��kein	Ausweisungsinteresse	besteht	(§	5	Abs.	1	Nr.	2	
	 AufenthG)
��der	Aufenthalt	 nicht	 die	 Interessen	der	Bundes-
	 republik	Deutschland	beeinträchtigt	oder	gefähr- 
	 det	nicht	aus	einem	sonstigen	Grund	(§	5	Abs.	1 
	 Nr.	3	AufenthG)

Sie	soll	versagt	werden,	wenn	jemand
��wiederholt	vorsätzlich	 falsche	Angaben	gemacht	
	 oder	über	die	 Identität	oder	Staatsangehörigkeit	 
	 getäuscht	hat	und	
��dadurch	die	Abschiebung	verhindert	wird.	

Sie	 kann	erteilt werden,	wenn	der	Asylantrag	nach	
§	30	Abs.	3	Nr.	1-	6	AufenthG	als	offensichtlich	un-
begründet	abgelehnt	wurde	(§	104c	Abs.	3	S.	1;	§	10	
Abs.	3	S.	2	AufenthG).
Auch	 die	 Familienangehörigen	 der/des	 Begünstigen	
können	 von	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 profitieren,	
wenn	sie	mit	ihm/ihr	zusammenleben.	
Als	Familienangehörige	gelten:
��Ehe- und Lebenspartner*innen 
��minderjährige,	ledige	Kinder
��volljährige	ledige	Kinder,	die	bei	der	Einreise	min-
derjährig	waren.
Sie	 sollen	 die	 Aufenthaltserlaubnis	 erhalten,	 wenn	
alle	 Erteilungsvoraussetzungen	 vorliegen.	 Ein	 fünf-
jähriger	Voraufenthalt	am	01.01.2022	wird	nicht	vo-
rausgesetzt.
Die	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	AufenthG	wird	
für	ein	 Jahr	erteilt.	Mit	der	Aufenthaltserlaubnis	 ist	
sowohl	die	unselbständige	Beschäftigung	bei	einem	
Arbeitgeber	als	 auch	 selbständige	Tätigkeit	 erlaubt.	
Sie	ist	nicht	verlängerbar.	Während	der	Geltungsdau-
er	 kann	nur	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§§	25a	
oder	25b	AufenthG	erteilt	werden.	
Die	 Ausländerbehörde	 trifft	 bei	 der	 Erteilung	 der	
Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	AufenthG	eine	Hin-
weispflicht.	Sie	hat	der/dem	Begünstigten	spätestens	
bei	 Erteilung	 der	Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 104c	
AufenthG	 auf	 die	 noch	 fehlenden	Voraussetzungen	
des	§	25b	AufenthG	und	ggf.	auf	§	25a	AufenthG	hin-
zuweisen.	Dabei	muss	die	Behörde	konkrete	Hand-
lungspflichten	bezeichnen,	die	in	zumutbarer	Weise	
von	der	Person	erfüllt	werden	können.	
In	 die	 kommende	 Gesetzesänderung	 werden	 viele	
Hoffnungen	gesteckt.	Ob	sich	diese	Hoffnungen	er-
füllen	 werden,	 darf	 bezweifelt	 werden.	 Durch	 die	
Stichtagsregelung	werden	sehr	viele	Menschen	nicht	
in	den	Anwendungsbereich	der	Regelung	des	§	104c	
AufenthG	fallen.	Zahlreiche	zivilgesellschaftliche	Or-
ganisationen,	 Instuitionen	 und	 Verbände	 habe	 sich	
deshalb	 für	 eine	 Streichung	 der	 Stichtagsregelung	
eingesetzt.	 Leider	 erfolglos.	 Ein	 echter	 Perspektiv-
wechsel	im	Aufenthaltsrecht	lässt	also	weiterhin	auf	
sich	warten.		 	 	 	 	 			SZ
Hinweis:	 Der	 Artikel	 gibt	 den	 Stand	 vom	 19.09.22	
wieder.	
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Alvaro	Solar		GRENZENLOSE	HOFFNUNG		
Erinnerungen	in	Zeiten	der	Flucht	hält	die	häufig	so	
durcheinandergewirbelten	und	widrigen	Lebens- 
geschichten	von	Geflüchteten	fest;	persönliche	
Geschichten	aus	ihren	Ursprungsländern,	über	Kind-
heit	und	Familie,	Arbeit	und	Leben,	ihre	Fluchterleb-
nisse	und	über	all	die	Schwierigkeiten,	hierzulande	
Fuß	zu	fassen,	sich	einzubringen	und	anerkannt	zu	
werden.	Aber	eben	auch	Erzählungen	über	Sehn-
süchte,	Wünsche	und	Lebensziele	–	mit	all	ihren	
Widersprüchen	und	Zweifeln.	Von	dem	chilenisch-
deutschen	Theaterregisseur	und	Schauspieler	Alvaro	
Solar	liebe-,	respekt-	und	auch	humorvoll	erzählt	
und	von	der	chilenischen	Künstlerin	Cristina	Collao	
mit	fantasievollen	Illustrationen	ergänzt."								
"Es	wird	viel	und	häufig	und	sehr	kontrovers	über	
Migranten	und	Geflüchtete	geredet	–	aber	viel	zu	
wenig	reden	wir	mit	ihnen.	Viel	zu	selten	lesen	wir	
Authentisches	über	ihre	Schicksale	in	ihren	Her-
kunftsländern	und	auf	der	Flucht,	über	ihre	Situation 
und	Nöte	hierzulande,	über	ihre	Hoffnungen	und 
Lebensziele.	In	dem	soziokulturellen	Projekt	„Bremer	
Kultur	ohne	Grenzen“,	auf	das	sich	das	vorliegende
Buch	stützt,	wird	mit	den	Mitteln	des	biografischen 
Theaters	diesem	Manko	entgegen	gewirkt:	Hier	kön-
nen	sich	die	Teilnehmenden	ein	wenig	öffnen,	hier	
kommt	Verdrängtes	zaghaft	ans	Licht,	hier	kommen 
die	Betroffenen	aus	unterschiedlichen	Ländern	-	Af- 
rika,	Albanien,	Afghanistan,	Irak,	Iran,	Syrien,	Serbien, 
Türkei	etc.	-	endlich	selbst	zu	Wort.	Ein	mitunter 
recht	schwieriger	Prozess,	in	dem	manche	sich	verlie- 
ren	und	wiederfinden,	in	dem	andere	sich	von	Ängsten 
befreien,	stärken	und	emanzipieren	und	ihren	ehe- 
demunterdrückten	Phantasien	freien	Lauf	lassen."	(...)																																																																																																																																									
Aus	dem	Prolog	von	Rolf	Gössner	(Internationale	
Liga	für	Menschenrechte)																																																																			
ISBN	978-3-948675-09-7
Verlag	Hirnkost	KG,	Berlin	2020,	204	Seiten,	25	Euro
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Noël	Martin:	Nenn	es:	mein	Le-
ben
Die	hier	vorliegende	Autobio- 
grafie	ist	das	außergewöhnliche	
Dokument	eines	außergewöhn-
lichen Lebens. Eindringlich und 
schonungslos schildert Noël 
Martin	seine	von	Armut	gepräg-
te,	aber	glückliche	Kindheit	in 

Jamaika,	das	monotone	Leben	als	Migrant	in	England 
und	den	Rassismus,	den	er	bereits	hier	als	Konstante 
seines	Lebens	erfahren	muss.	Als	Leiter	eines	florie-
renden	Handwerksbetriebs	kommt	er	nach	Deutsch-
land,	wo	sein	Leben	eine	dramatische	Wende	erfährt. 
Am	16.	Juni	1996	greifen	Neonazis	ihn	und	seine	
Freunde	im	brandenburgischen	Mahlow	an.	Seit	die-
sem	Tag	ist	Noël	Martin	vom	Hals	an	querschnittsge-
lähmt,	sein	Leben	wird	zum	Alptraum.	Dennoch	gibt	
er	nicht	auf.	Um	aktiv	etwas	gegen	den	Rassismus	
zu	tun,	initiiert	er	den	Noël-und-Jacqueline-Martin-
Fonds,	der	die	Begegnung	und	den	Austausch	
zwischen	Jugendlichen	unterschiedlicher	Nationen	
unterstützt.	Am	14.7.2020	ist	Noël	Martin	im	Alter	
von	60	Jahren	in	seiner	britischen	Heimatstadt	Bir-
mingham	im	Krankenhaus	gestorben.
Bestell-Nr.:	000-332;	250	Seiten,	kartoniert;	19,90	€

Asylmagazin – Die Zeit-
schrift	für	Flüchtlings-	und	
Migrationsrecht		
Das	Asylmagazin	bringt	in	kon- 
zentrierter	Form	die	wesent-
lichen	Informationen	zum	
Flüchtlings-	und	Migrations-
recht.	Dazu	gehören:
-	Beiträge	über	rechtliche	
Grundlagen	und	Probleme	der	

Flüchtlings-	und	Migrationsberatung							
-	Nachrichten	mit	neuesten	flüchtlings-	und	migrati-
onspolitischen	Entwicklungen	im	In-	und	Ausland
-	Ländermaterialien	über	die	asyl-	und	migrations-
politische	Situation	in	verschiedenen	Staaten	
-	aktuelle	Gerichtsentscheidungen	zum	Aufenthalts-,	
Asyl-,	Staatsangehörigkeits-	und	Sozialrecht	
-	zahlreiche	Hinweise	zu	neuen	Arbeitshilfen,	Bro-
schüren,	Stellungnahmen	und	Statistiken	
Abonnement	Asylmagazin:	Bestell-Nr.:	AS-Abo.01-02; 
65,00	€	für	9	Ausgaben	pro	Jahr	(bei	Versand	in	
Deutschland	inkl.	Umsatzsteuer	und	Versandkosten;	
bei	Versand	ins	Ausland	zzgl.	Versandkosten)
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Der Flüchtlingsrat ruft zu Spenden zugunsten aus der Ukraine 
geflüchteter Menschen auf.

Diese kommen fast alle nur mit dem, was ein Mensch tragen kann. Sie haben alles verloren und 
benötigen unter Umständen schnelle Hilfe. Lebensmittel, ein Bett und Kleidung müssen vor Ort 
organisiert werden. Das möchten wir mit Geldleistung ebenso unterstützen wie die Ausgaben 
für Dolmetschende, für das freiwillige Engagement, für Fahrkosten oder Raummieten, für Spiel-
zeug, für Hygiene, für Beratung oder für sonstiges Notwendige, das Behörden nicht oder nicht 
schnell genug leisten können.

Unter dem Stichwort „Ukraine“ erbitten wir Spenden auf das Konto
Flüchtlingsrat M-V e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE12 1002 0500 0001 1943 02
BIC: BFSWDE33BER

Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie dazu Ihre Anschrift an.

SPENDENKONTO
für Ukraine-Flüchtlinge in M-V

DE12 1002 0500 0001 1943 02
Flüchtlingsrat M-V e.V.

Stichwort "Ukraine"

Unterstützerinnen
JANA Michael
Integrationsbeauftragte M-V
ULRIKE SEEMANN-KATZ
Flüchtlingsrat M-V e.V.
STEFFI PULZ-DEBLER
MdL, DIE LINKE
DAGMAR KASELITZ 
MdL, SPD
ANNE SHEPLEY 
MdL, B90/DIE GRÜNEN
BARBARA BECKER-HORNICKEL
MdL, FDP


